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Errichtung und Verkauf von zrvei
gewe rbl ichen G roBproiekten
gewerbl icher G rundstückshandel

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
24"1.1996 -X R 2S5l93 entschieden.
Erwirbt jemand zwei Grundstücke, errichtet er
hierauf in Verkaufsabsicht jeweils ein Super_
marKgebäude uncJ veräußert er diese Grund_
stücke in zeiilichem Zusammenhang mit der
Bebauung, unterhält er einen Gewerbebetrieb.
Die zu Wohneinheiten entwickelte ,,Drei Objekt
Grenze" schließt diese Annahme nicht aus.
Der Kläger, ein im Makler- und Grundstücks_
handelsbetrieb sei ner Eh ef rau angestellter Bau_
ingenieur, hatte nacheinander zwei Grund_
stücke erworben und hierauf unter Einschaltung
eines Generalunternehmers im Auftrag einer
zunächst als Mieterin auftretenden Handels-
kette zwei Supermärhe errichtet. Er veräußerte
eines der bebauten Grundstücke rund zwei
Jahre, das andere ca. ein Jahr nach dem Erwerb.
Nach Auffassung des BFH führten der Ankauf,
die Bebauung und die anschließendeVerduBe-
rung steuerlich zu Einkünften aus Gewerbe-
betrieb. Eine private Vermögensverwaltung
I iege n icht vor, wei I sich d ie Gesamtheit derTäti g-
keiten unter besonderer Berucksichtigung der
Bebauung fur Zwecke der Veräußerung als ge-
werbl iche (u nternehmerische) Wertschöpfung
nach Art eines Bauunternehmers oder Bauträ-
gers darstelle. Zwar hat der Große Senat des
BFH in seinem Beschluß vom 3.21995, GrS
1/93 (BFHE 178, 86, BSiBI il - 1995, 617) -
ebenso wie die vorherige iangjährige Recht-
sprechung des BFH - entschieden, daß ein
gewerblicher Grundstückshandel in der Regel
erst dadurch zustande kommt, daß der Veräu-
ßerer d rei Obj eKe (Ei nfam i I ien häuser, Zweifam i -
lienhäuser, Eigentumswohnungen) zuvor ge-
kauft oder gebaut und sie in zeitlichem Zusam-
menhang hiermit veräußert' Diese Beweis-
anzeichen (sog. Drei'Obiekt'Grenze) dienen
dem Zweck, eine Zuordnung zum ,,Bild des
Gewerbebetriebes" (Handel mit Grundstticken
durch marktmäßigen Umschlag erheblicher
Sachwerte urrd Bauunternehmung) Ytzw' zur

privaten Vermogensverwaltung z'J ermögli-
chen, die die Gleichheit der Rechtsanwendung
gewährleistet. Die Drei'Obiekt'Grenze steht
der Annahme einer Gewenblichkelt aber
nicht entgegen, wenn wie in dern nunmehr
entschiedenen Fall Gegenstand des An-
kaufs und der Errichtung keine \frfohnein-
heiten, sondern gewerbliche Großobiekte
sind. Die Errichtung von gewerblich genutzten
Gebäuden der hier beurteilten Größenordnung
zum Zwecke der Veräußerung entspricht dem
Bild des,,typischen" - produzierenden - Unter-
nehmers.

Das Urteil wird in KÜrze verÖffentlicht werden.

(Pressemittetlung des BFH Nr. 12 v. 22.5.1,996)

,Anrualtsnotar mit

An der Unzulässigkeit der Sozietät eines
Anwaltsnotars mit einem Wirtschaftsprüfer hat
sich durch das lnkrafttreten cles SSga BRAO
nichts geändert.
(BGH, Bescht.v. 18.9. tggT _ NotZ 45/94
- AnwBl 1996, 45)

$ghätanngsbefugnis des
Flnanzamtes

Das Finanzamt ist auch dann zur Schäizung derBesteuerungsgrundlage befugt, wenn demSteuerpflichtigen die für die Fertigung derSteuererklärung benötigten Untertalen nicht
zur Verfügung stehen. Legt der Steueipflichtige
in diesem Fail dar, daß er nach Wegfait Jur. uor_übergehenden Hindernisgründe 

"inu it"ruuerklärung abgeben werde, ist eine Steuerfest_

;:f:[il^ter 
dem Vorbehalt ou' N"cnprutuns

(FG München, Urt.v.18.4. /99A _ 7 t1 orn.
LEXI nra rm o t zzs i at r;ü;;:;u; [[ ulJ]f,, 
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- Übertragung einfacher Arbeiten
- Übermittlung des Schriftsatzes
- Fristverlängeru ngsantrag
- Einhaltung der Frist
(BGH, Beschl.v. 21. 12.1995 -VllZB 17/95)

Leitsatz:

Hat ein Rechtsanwalt Fristverlängerung
für die Frist zur Begrtindung der Beru-
fung beantragt und ist davon auszuge-
hen, daB ihm diese zu gewähren gewe-
sen wäre, so muß er grundsätzlich den
von ihm selbst beantragten Verlänge-
rungszeitraum einhalten, auch wenn er
die Fristverlängerung ohne Verschulden
verspätet beantragt hat.

Es steht ihm dafür aber als Mindestfrist
die des S234 Abs. I ZPO zurVerfügung.

Aus den Gründen:
l. Die Klägerin verlangt Beratungshonorare in
Höhe von insgesamt 92.490 DM zuzüglich
Zinsen, die für die Beratung der Beklagten bei
der Errichtung eines Gewerbeparks in L. ange-
fallen sein sollen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Die Beklagte hat gegen ihr am 3.1. i995 zuge-
stellte Urteil am 3.2.1995 Berufung eingelegt.
Die Begründungsfrist lief nach Verlängerung
am 3.4. 1995 ab. Seitdem 4.4. wardem prozeß-
bevollmächtigten der Beklagten bekannt, daß
der von ihm erneut gestellte Antrag auf Frist-
verlängerung am 3.4.1995 nicht bei Gericht
eingegangen war. Der Prozeßbevollmächtigte
hat darauf am 18.4.1995 Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand beantragt und gleichzeitig
die Berufung begründet.

Er trägt zur Begründung der Wiedereinsetzung
im wesentlichen folgendes vor:

Er sei am fraglichen Tag schwer erkrankt und
habe deshalb verfügt, daß ihm die entspre-
chenden Anträge nach Hause übermittelt
werden sollten. Das sei auch geschehen. Auch
habe er durch Vermittlung der Bürovorsteherin

seiner Ehefrau, einer ausgebildeten anwaltli-
chen Fachkraft und seiner langjährigen frü-
heren Bürovorsteherin, die Anweisung
gegeben, den Antrag beim Berufungsgericht
einzuwerfen und vorab über das private Fax-
gerät zu übermitteln. Dies sei aus einem nicht
weiter geklärten Grunde versehentlich dann
nicht geschehen. Seine Ehefrau habe den
Schriftsatz nur zur Post gegeben.

Das Kammergericht hat die Wiedereinsetzung
nicht gewährt ...

ll. Nach Auffassung des Berufungsgerichts hat
der Prozeßbevollmächtigte die Versäumung
der Begründungsfrist verschuldet. Das Kam-
mergericht hält die Anweisungen des ProzeB-
bevollmächtigten nicht für ausreichend. lm
einzelnen führt es aus, die auf Anweisung
gefertigten Schriftsätze seien.in der Kanzlei
lediglich vorbereitet worden, die Übermittlung
an das Gericht nach Leistung der Unterschrift
aber ohne Mihruirkung der Kanzleivon seiner Pri-
vatwohnung aus vorgenommen worden. Die
diesbezüglichen Anweisungen seien nur mit-
telbar an die Ehefrau gegangen. Der Weg einer
indirekten Beauftragung der Ehefrau, die Beru-
fungsschrift per Fax vorab zu übersenden, sei
umständlich gewesen und habe erkennbar
erhebliche Gefahren im Hinbtick auf die Recht-
zeitig keit geborgen. Der Prozeßbevoll mächtigte
hätte selbst für eine sofortige Weiterleitung der
nach Fertigung in seine Privatwohnung ver-
brachten fristgebundenen Schriftsätze mittels
des dort vorhandenen privaten Telefaxgerätes
Sorge tragen müssen. Das habe er nicht in aus-
reichendem Maße getan.

Hierfür hätte insbesondere deshalb Antaß be-
standen, weil die Ehefrau.nach dem lnhalt des
Wiederei nsetzu ngsantrags nicht n u r wegen der
Erkrankung, sondern auch wegen einer Erkran-
kung der Tochter sowie ferner wegen der Haus-
haltsführung und der Buchhaltung übermäßig
belastet gewesen sei, so daß Fehler bei der Erle-
digung der Post einkalkuliertwerden mußten.

Dagegen wendet sich die sofgrtige Be-
schwerde mit Erfolg.

Das Kammergericht überspannt die Anforde-
rungen an die Sorgfalt des Prozeßbevollmäch-
tigten. Einfache Verrichtungen kann der
Rechtsanwalt seinem Hilfspersonal über-
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lassen.lm vorliegenden Fall ging es um solche,
nämlich um die Expedition eines Schrift-
satzes und. dessen Vorabübermittlung
durch Fax. Hierzu hatte der Prozeßbevollmäch-
tigte konkrete Anweisungen gegeben, d ie led i g-
lich ausgeführt werden mußten und deren
Ausführung lediglich einfache Handgriffe erfor-
derten und keiner konkreten Überwachung und
Kontrolle bedurften.

Dafül daß der Prozeßbevollmächtigte sie nicht
seiner Bürokraft oder seiner fachkundigen Ehe-
frau zutrauen konnte, fehlt jeder Anhaltspunld.

Der Prozeßbevollmächtigte hat somit die Ver-

säu m n is n icht versch u ldet. Organ isationsfeh ler
sind nicht ersichtlich, schließlich ging es über-
haupt nur daru m, konkrete Anweisu ngen auszu-
führen.

Um die Berufungsbegründung als rechtzeitig
eingereicht beirachten zu können, muß aber
noch zweierlei hinzukommen: Es muß davon
auszugehen sei n, daß derVerlängeru ngsantrag
Erfolg gehabt hätte. Und weiterhin muß grund-
sätzlich feststehen, daß die danach verlängerte
Frist eingehalten worden ist. Demgemäß hat der
Bu ndesgerichtshof entschieden, daß, wenn das
Berufungsgericht über einen ersten Antrag auf
Verlängerung der Frist noch nicht entschieden
hat, Wiedereinsetzung nur dann gewährt
werden kann, wenn der Prozeßbevollmäch-
tige des Berufungsklägers zur Einreichung
der Begründung iedenfalls den von ihm
selbst beantragten Verlängerungszeitraum
eingehalten oder einen neuen Verlänge'
rungsantrag gestellt hat (Beschluß vom
14.10.1993 - LwZB 2/93 : NJW 1994, 55 :
BGHRZPO,$233 Fristverlängerung 9). Hier hat
der Prozeßbevollmächtigte der Beklagten mit
dem verspäteten Sch rifisatz Fristverlän geru n g

bis zum 10.4.1995 beantragt' Um eine weitere
Verlängerung hat er nicht nachgesucht. Die

Berufungsbegründung hat er erst am 1B'4. 1995

zusammen mit dem Wiedereinsetzu ngsgesuch
eingereicht,

Das ist aber hier unschädlich. Es ist davon aus-
zugehen, daß jedenfalls die beantragte Fristver-
längerung wegen der Erkrankung des Prozeß-

bevollmächtigten zu gewähren gewesen wäre'
Nachdem die Frist für die Stellung dieses
Antrags versäu mt war, m u ßte er zwar g ru ndsätz-
lich den von ihm selbst beantragien Verlänge-

rungszeitraum einhalten.lhm stand dafür aber
als Mindestfrist die des $234 Abs' 1 ZPO zur
Verfügung.ln dleser - hier längeren Frist- hatte

er die versäumte Rechtsmittelbegründung
nachzuholen. Das hat er getan.

- Auskunft der Geschäftsstelle
- Bewilligung der Fristverlängerung
- NaehfragePflicht des RA?
(BGH, Beschl.v. 20' 3' 1966 -VlllZB 7/96)

Leitsatz:

Der Rechtsanwalt darf von antragsge'
mäßer Verlängerung der Berufungsbe'
gründungsfrlst ausgehen' rvenn ihm
seine zuverlässig arbeitende Kenzlei'
angestellte mitteilt, nach telefonischer
Auskunft der Geschäftsetellenbeamlin
des zuständigen $enats sei die bean-
tragte Verlängerung bewilligt worden.

Aus den Gründen:

t.

Die Klägerin verlangt von der Beklagten die
Bezahlung gelieferter Waren nebst Zinsen' Das

Landgericht hat im wesentlichen antragsgemäß
erkannt; abgewiesen wurde lediglich ein Teil

des ZinsansPruchs.

Gegen das ihr zugestellte Urteil hat die Beklagte
mit am 17.7.1995 beim Oberlandesgericht ein-
gegangenem Schriftsatz rechtzeitig Berufung
eingelegt. Die Vorsitzende des zuständigen
Senats hat die Frist für die Begründung des
Rechtsmittels zunächst antragsgemäß bis zum
16,11.1995 verlängert, den mit Schriftsatz
vom 13.11.1995, eingegangen beim Oberlan-
desgericht am 14.11.1995, gestellten Antrag
auf eine weitere Fristverlängerung bis zum
18.12.1995 hat sie indessen am 22'11'1995
zurückgewiesen.

Mit Schriftsatz vom 5.12.1995, beim Oberlan-
desgericht eingegangen am selben Tag, hat die
Beklagte ihre Berufung begründet und gleich-
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zeitig Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gegen die Versäumung der Berufungsbegrün-
dungsfrist beantragt.

Das Wiedereinselzungsgesuch hat der ProzelS-
bevollmächtigte der Beklagten wie folgt be-
gründet:

'Nach seinem zweiten Antrag auf Verlängerung
der Berufungsbegründungsfrist habe seine
Sekretärin L. Sch. auf Veranlassung des Büro-
vorstandes sich telefonisch erkundigt, ob die
Verlängerung bewilligt worden sei. Am
14.11.1995 sei ihr von einer Mitarbeiterin der
Gelschäftsstelle des zuständigen Senats
zu nächst led i g I ich m itgetei lt worden, der Antrag
auf Fristverlängerung sei dort noch nicht einge-
gangen. Auf erneuten Anruf am nächsten Tag
habe sie indessen die Auskunft erhalten, dem

sei stattgegeben worden. Der Namd
ligen Gesprächspartnerin sei nicht

laubhaftmachung hat der Prozeßbevoll-
mächtigte der Beklagten eine Telefonabrech-
nung vorgelegt sowie eine eidesstattliche
Versicherung Qer Sekretärin Sch., in welcher
versichert wird, ,,...daß die in jenem Antrag
vorgetragenen Tatsachen, soweit sie meine
eigenen Wahrnehmungen betreffen, richtig und
vollständig wiedergegeben sind.,,

Das Oberlandesgericht hat der Beklagten du rch
Beschluß vom 15.12.1995 die Wiedereinset
zung versagt und gleichzeitig ihre Berufung als
unzulässig verworfen.

Es ist der Ansicht, den Prozeßbevollmächtigten
treffe an der Fristversäumnis ein Verschulden,
weil die naheliegende Möglichkeit eines MiB-
verständnisses bei den Fernjesprächen bzw
bei derWeitergabe des lnhalts dieser Gespräche
zum Prozeßbevollmächtigten von diesem bei
Anwendung der gebotenen und zumutbaren
Sorgfalt hätte bedacht und durch Nachfrage
hätte ausgeräumt werden können und müssen.

Hiergegen richtet sich die sofortige Be-
schwerde der Beklagten. Dabei hat deren
Prozeßbevollmächtigter vorgetragen, daß auf-
grund allgemeinerWeisung in seinem Büro die
zuständige Sekretärin bei Anträgen auf Frist-
verlängerungen spätestens am Tage vor Frist-
ablauf das Ergebnisfernmündlich beim Gericht
abzufragen habe. Detailliert hat er, den Ge-

schehensablauf hinsichtlich der bereits vorge-
tragenen beiden Telefonan rufe gesch i ldert u nd
Angaben zur Ausbildung, Überwachung und
Zuverlässigkeit der Sekretärin Sch. gemacht.

Mit der sofortigen Beschwerde hat er eine eides-
stattliche Versicherung der Sekretärin Sch. vor-
gelegt, in welcher die in ihr Wissen gestellten
Tatsachen sämtlich enthalten sind.

il.

Das zulässige Rechtsmittel hat Erfolg.

Nach den im Beschwerdeverfahren glaubhaft
gemachten Tatsachen war die Beklagte ohne
eigenes oder ihr anzurechnendes Verschulden
gehindert, die Berufungsbegründungsfrist ein-
zuhalten (SS233, 85 Abs.2ZPO)

l. Der Prozeßbevollmächtigte der Beklagten
hat nunmehr auch glaubhaft gemacht, daß
seiner Sekretärin Sch. am '15.1'1.1995 auf
Anfrage telefonisch mitgeteilt wurde, die be-
antragte Verlängerung der Berufungsbegrün-
dungsfrist sei bewilligt worden.

a) Diese Glaubhaftmachung hat das Beru-
fungsgericht zu Recht noch vermißt. Es fehlt
eine hinreichende Glaubhaftmachung der
Wiedereinsetzungsgründe, wenn die dem
Antrag beigefügte eidesstattliche Erklärung
keine eigene Sachdarstellung enthält,
sondern lediglich pauschal auf die Angaben
im Wiedereinsetzungsgesuch Bezug nimmt
(BGH-Beschluß vom 26.5.1988 - XZB 4/BB :
VersR 1988, 860). Die dem Berufungsgericht
mit dem Wiedereinsetzungsantrag vorgelegte
Erklärung der Sekretärin Sch. erschöpfte sich,
im Gegensatz zur im Beschwerdeverfahren
abg egebenen eidesstattl ich en Versi cheru n g, i n
einer derartigen Bezugnahme. Die Glaubhaft-
machung im Beschwerdeverfahren ist
indessen rechtzeitig, weil das Beschwerdever-
fahren noch zum Verfahren über den Antrag
i.S.d. S236 Abs, 2 ZPO zählt (BGH-Beschtuß
vom 3.7. 1992 - VZB 11 /92 :MDR 1992, 1 002 t
:Gt 92,320).

b) Die im Beschwerdeverfahren vorgelegte
eidesstattliche Versicherung der Sekretärin
Sch. macht die Wiedereinsetzungsgründe hin-
reichend glaubhaft. Sie begründet die Über-
zeugung von der überwiegenden Wahr-
scheinlichkeit des vorgetragenen Gesche-
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hensablaufs. Dies reicht aus (BGH-Beschluß
vo m 5. 5. 1 976 - tV ZB 49 /75 :Vers? 1 976, 928 f)'
Für die sachliche Richtigkeit dieser Erklärung
spricht auch die vorgelegte Telefonabrech-
nung. Danach wurden über den Fernsprech-
anschluß der Anwaltssekretärin an den ge-
nannten Tagen zwei Ferngespräche mit dem
Telefonanschluß der Geschäftsstelle des zu-
ständigen Senats geführt. Daraus, daß die
Sekretärin Sch. nicht den Namen ihrer
Gesprächspartnerin anzugeben vermag, folgt
kein anderes Ergebnis. Wie die Beklagte inso-
weit zutreffend ausf ü h rt, melden sich M itarbeiter
gerichtlicher Geschäftsstellen n icht regelmäßig
mit ihrem Namen. Zwar sollte bei der Einholung
einer so wichtigen Auskun{t der Name des
Gesprächspartners erfragt werden, wenn er
nicht ohnehin genanntwird. Diese Unterlassung
kann jedoch der Beklagten nicht angelastet
werden; sie ist kein anwaltliches Verschulden.

2, Es gereicht dem Prozeßbevollmächtigten
der Beklagten nicht zum Vorwurf, daß er auf die
Richtigkeit der Auskunft seiner Sekretärin, die
beantragte Fristverlängerung sei bewilligt
worden, vertraut hat. Ein sachlicher Grund für
ein etwaiges Mißverständnis kann nicht ange-
nommen werden; insbesondere nachdem nun-
mehr glaubhaft gemacht worden ist, daß es sich
bei der Sekretärin um eine gut ausgebildete, seit
Jahren bewährte und zuverlässige Kraft handelt'

Die Mitteilung der (neuen) Tätsachen zur
Zuverlässigkeit und Überwachung der
Sekretärin im Besehwerderechtszug stellt
sich lediglich als (zulässige) Ergänzung der
bisher insoweit uqrvollständigen Angaben
dar; es handelt sich nicht urn ein (unzulässiges)
Nachschieben von Gründen.

Di e Ausku nft , ei ne beantragte Fristverlän geru n g

sei bewilligt worden, ist eindeutig; sie läßt für
Mißverständnisse keinen Raum. Daran ändert
es nichts, daß die Auskunft zunächst von der
Sekretärin entgegengenommen und sodann an
den Anwalt weitergegeben wurde. Der Anwalt
hatte somit keine Veranlassung zu einer
eigenen Nachfrage beim Gericht.

lnsbesondere durfte sich der Anwalt mit einer
von der Geschäftsstel len m itarbeiteri n erf ragien
Auskunft begnügen; eine Auskunft durch die
Vorsitzende des Senats war nicht erforder'
lich. Dies wäre u. U. anders zu beurteilen, wenn

lediglich die Erfolgsaussichten des Antrags auf
Verlängerung hätten erfragt werden sollen (vgl.
BGH-Beschluß vom 16.6.1992 - X ZB 6/92:
VersR 1993,379).lm Streitfall wurde indessen
nicht angefragt, ob Fristverlängerung bewilligt
werde, sondern, ob eine solche bewilligtworden
sei. Es gibt keinen Grund,einer bejahenden Aus-
kunft vertrauensbildende Wirkung zu verwei-
gern, wenn sie von einer Mitarbeiterin der
Geschäftsstelle erteilt wird.

- Zustellungsdatum
- Auskunft des Gerichtes
- Zustellung an neuen RA
(BGH, Bescht.v. 8.2.1990 -VllZB 21/95)

Leitsatz

$tellt das lnstanzgericht dem nach Ver'
kündung des Urteils bestellten ProzeB-
bevollmächtigten aul dessen Saohstands'
anfrage eine Ausfertigung des Utteils zu,
obwohl es bereits eine Zustellung an den
ersten Frozeßbevollmächtigten bewirkt
hatte, darf der neue Prozeßbevollmäch'
tigte darauf vertrauen, daß es sich um
die erste Zustellung handelt.

Aus den Gründen:

t.

1. Das Urteil des Landgerichts Dresden vom
10.11.1994, durch das die Beklagte verurteilt
worden ist, an den Kläger 49.163,05 DM nebst
Zinsen zu zahlen, ist dem erstinstanzlichen
Prozeßbevollmächtigten der Beklagten am
21.2.1995 zugestellt worden. Bereits am
1Z 1.1995 hatten die erstinstanzlichen Prozef}-
bevollmächtigten dem Landgerichl mitgeteilt,
daß sie die Beklagte nicht mehr vertreten. Mit
Schriftsatzvom 23.2. 1995 zeigten die nunmehr
beauftragten Prozeßbevollmächtigten der Be-
klagten an, daß sie von der Beklagten beauftragt
worden waren und baten um einen Sachstands-
bericht. Daraufhin wurde ihnen am 1.3.1995
eine Ausfertigung des Urteils zugestellt.
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Am 31 . 3. 1 995 legten d ie zweitinstanzlichen Pro-
zeßbevol lmächti gten f ü r d ie Beklagte Berufung
ein. Nachdem der zuständige Senat des Ober-
landesgerichts d ie Prozeßbevol I mächtigten der
Beklagten auf die Versäumung der Berufungs-
frist hingewiesen hatte, beantragten sre, der
Beklagten Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen die Versäumung der Berufungs-
frist zu gewähren. Zur Begründung haben
sie vorgetragen, das Landgericht habe durch
die förmliche Zustellung einer Urteilsaus-
fertigung an dre Prozeßbevollmächtigten der
Beklagten einen Vertrauenstatbestand ge-
schaffen, der ein Verschulden der Prozeßbevoll-
mächti gten aussch ließe.

2. Das Oberlandesgericht hat den Wiederein-
setzungsantrag zurückgewiesen. ...

il.

... Das Berufungsgericht haI zu Unrecht den
Wiedereinsetzu ngsantrag der Beklagten zu rück-
gewiesen und ihre Berufung als unzulässig ver-
worfen, denn die Versäumung der Berufungs-
frist. beruht nicht auf einem Verschulden des
späte ren Prozeßbevo I I mächti gte n der Beklagten.

1. Beauftragt eine Partei für die Rechts-
mittelinstanz einen anderen Rechtsanwalt,
dann hat der Rechtsmittelanwalt in eigener
Verantwortung durch geeignete und verläß-
liche Erkundigungen zu ermitteln, ob und
wann ein Urt6il der Vorinstanz zugestellt
worden ist (vgl. etwa Zöller/Greger, ZpO, lg.
Aufl., $233 Rdn.23 ,,Mehrere Anwälte" m.w.N.).
Die gleiche Pflicht trifft einen neuen erstinstanz-
lichen Anwalt, der sich erst nach Verkündung
des erstinstanzlichen Urteils bestellt hat, wenn
die Partei Berufung einlegen will.

2. Die Sachstandsanfrage bei dem erst-
instanzlichen Gericht ist entgegen der Ansicht
des Berufungsgerichts im Regelfall eine ge-
eignete Maßnahme um zu klären, ob und gege-
benenfalls wann das erstinstanzliche Urteil
zugestellt worden isl. Erteilt das erstinstanz-
liche Gericht eine Auskunft über die Zustel-
lung des Urteils, dann darf der Rechtsanwalt
sich auf die Auskunft verlassen, soweit aus
seiner Sicht keine Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, daß dieseAuskunft unzutreffend sein
könnte.

So verhält es sich auch hier. Der von der
Beklagten neu beauftragte Prozeßbevollmäch-
tigte durfte sich entgegen der Ansicht des
Berufungsgerichls darauf verlassen, daß es sich
bei der auf seine Sachstandsanfrage erfolgten
Zustellung des Urteils an ihn um die erste
ordnungsgemäße Zustellung handelte. Da die
Zustellung des Urteils auf die Sachstands-
anfrage des nach Schluß der mündlichen
Verhandlung beauftragten Rechtsanwalts
erfolgt ist, durfte und konnte dieser anneh-
men, daß das Landgericht seine Sachstands-
anfrage zumindest auch als Frage nach der
Zustellung des Urteils verstanden und das
Urteilan ihn zugestellt hat. Da das dem neuen
Anwalt zugestellte Urteil keine Hinweise enthält,
daß es sich um eine zweite Zustellung han-
delte, und da aus der maßgeblichen Sicht des
neuen Anwalts auch sonst keine Anhaltspunkte
dafür vorlagen, daß das Landgericht das Urteil
verfahrensfehlerhaft ein zweites Mal zugestellt
hat, durfte er darauf vertrauen, daß das Urteil
erstmals zugestellt worden ist.

- Beratungspflicht (Sicherung eines Ver-
mächtnisanspruches, SS21 74, 2177 BGB

- Verjährungsbeginn
(OLG Hamm, Urt.v. 5.10.1995 - 2B U 22/95, n. rkr.)

Leitsätze (d. Red.):

1. Bei einem aufschiebend bedingten
Vermächtnis (992174 ,2177 BGB) ist der
Vermächtnisnehmer lnhaber einer recht-
lich geschützten Anwartschaft .

2. Eine Vormerkung gewährt dem
Vermächtnisanwartschaft sberechtigten
(SS2174, 2177 BGB) eine dem Anwart-
schaftsrecht des Nacherben vergleich-
bare Sicherung.
3. Bei einem drohenden Verlust eines auf-
schiebend bedingten Vermächtnisan-
spruches (SS2174, 2177 BGB) ist ein
Anwalt verpflichtet, durch eine einstweF
lige Verfügung die Eintragung einer Vor-
merkung zu beantragen'

Anwaltshaftung
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4. Die Veriährung eines Ersatzanspruches
gegen einen Anwalt wegen fehlerhafter
Beratung im Zusammenhang mit der
Sicherung eines aufschiebend beding'
ten VErmächtnisanspruches beginnt mit
dem Verlust der Möglichkeit der grund-
buchlichen Absicherung.

Tatbestand:
Der Kläger verlangt von dem Beklagten Scha-
denersalz wegen einer anwaltlichen Pfticht-
verletzung.

Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Großmutter des Klägers (Erblasserin) setzte
durch notariellesTestamentvom'12.8. 1963 den
Vater des Klägers und dessen Tente zu gleichen
Teilen als Erben ein. Zu ihrem Vermögen ge-
hörte ein HausgrundstÜck in D.

Am 25.5,1965 verfaßte die Erblasserin hand-
schriftlich ein Schreiben mit folgendem lnhalt:

,,Meinem Enkel Hans gehört als letzter
Überlebender das Haus und die Briet
markensammlungl'

Das Schreiben trägt sodann die Unterschrift der
Erblasserin und deren Anschrift. Aufgefunden
vom Klägerwurde das Schreiben erst nach dem
Tode des Vaters des Klägers am 31 . 1 . 1 987 u nter
dessen Papieren. Zuvor war der lnhalt dem
Kläger und seiner Tante nicht bekannt.

Durch notariellen Vertrag vom 4.'11.1967 über-
trug die Erblasserin im Wege vorweggenom-
mener Erbfolge einen .1/3-Anteil an dem Grund-
stück in D. auf den Vater des Klägers.

Nachdem die Erblasserin am 17.6.1977 ver-
storben war, schlossen ihre Erben - der Vaier
des Klägers und seine Tante - unter dem
26.9. 1977 ei nen Erbausei nandersetzu ngsver-
trag, mit dem beide das Ziel verfolgten, eine
gleichmäßige Beteiligung beider an dem
Grundstück zu erreichen. Demgemäß wurde
der zuvor auf den Vater des Klägers übertra-
gene 1 /3-Antei I n u n zu r Hälfte auf d ie Tante ü ber-
tragen. Beide gingen davon aus, daß eine
solche Regelung dem Willen der Erblasserin
entsprochen habe.

Als der Kläger nach dem Tode seinesVaters das
Schreiben der Erblasserin vom 25.5. 1965 vor-

fand, suchte er im März i987 den Rechtsanwalt
und Notar A, auf und erteilte im den Auftrag, das
Grundstück zu sichern. Sowohl die Tante des
Klägers als auch dessen Mutter, die inzwischen
als Erbin rm Grundbuch eingetragen war,waren
nicht bereit, die Eintragung einesWiderspruchs
gegen die Richtigkeit des Grundbuches zu
bewi I I i gen. Dahe r beantragte Rechtsanwalt u nd
Notar A. am 21.4.1987 die Erteilung eines Erb-
scheins dahin, daß der Kläger seine Großmutter
allein beerbt habe.

lm Erbscheinverfahren widersprach die Tante
des Klägers der Erteilung eines Erbscheines.
Unter anderem führte sie aus, daß die Testier-
fäh i g keit der Erblasseri n zweifel haft sei. Auch sei
es fraglich, ob es sich bei dem Schreiben vom
25.5.1965 überhaupt um ein Testament han-
dele. Die Umstände sprächen insgesamt eher
dagegen. Auf Seiten des Nachlaßgerichtes
wurden Bedenken gegen die Erteilung des Erb-
scheines erhoben. Selbst wenn unterstellt
werde, daß es sich bei dem Schreiben vom
25.5.1965 um eine wirksame letztwillige Ver-
fügung handele, könne nicht davon ausge-
gangen werden, daß der Kläger alleiniger Erbe
bzw. Nacherbe geworden sei. Denn nach dem
eingereichien Wertfragbbogen sei neben dem
2/3-Anteil an dem Hausgrundstück,welcher mit
80.000 DM bewertet worden sei, noch Geld-
vermögen von 21.000 DM hinterlassen worden.
Das Schreiben vom 25.5.1965 könne daher
allenfalls als Vermächtnis angesehen werden.

Unter dem 24.11.1987 nahm Rechtsanwalt
und Notar A. daraufhin den Erbscheinantrag
zurück.

Ebenfalls am24.11.1987 übertrug dieTante des
Klägers ihren Miteigentumsanteilan dem Haus-
grundstück im Wege vorweggenommener Erb-
folge auf ihren Neffen, wobei dieser ihr jedoch
u. a. ein lebenslängliches Nießbrauchsrecht
gewährte. Durch weitere notarielle Urkunde
vom 30.il.1987 beantragte die Tante des
Klägers ergänzend die Eintragung einer Vor-
merkung zur Sicherung des Anspruchs auf
Auflassung für ihre Neffen. Dieser Antrag ging
am2.12.1987 beim Grundbuchamt in D. ein. Die
Eintragung des Neffen in das Grundbuch
erfolgte am 31. 3. 1988.

Hinsichtlich desweiteren halben Miteigentums-
anteils wurde der Kläger nach dem Tode seiner
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Der Kläger hat vorgetragen, als Nacherbe oder
Vermächtnisnehmer habe ihm auch der Mit-

eigentumsanteil seiner Tante zugestanden'
Rechtsanwalt und Notar A. habe seine Rechte
durch die Eintragung eines Nacherbenver-
merks oder einerVormerkung sichern müssen'
Dem Beklagten sei es als Pfllchtverletzung
anzulasten, daß er die aus den genannten Ver-

säumnissen des Rechtsanwalts A. sich erge-
benden Schadenersatzansprüche habe ver-
jähren lassen. ...

Er hat vorgetragen, selbst wenn dem Rechts-
anwalt A. eine Pflichtverletzung anzulasten sei,

so sei es dem Kläger immer noch möglich
gewesen, eine Sicherung seiner Rechte zu er-

reichen. Bei der Annahme von Vor- und Nach-
erbschaft habe der Neffe gar nicht gutgläubig
erwerben können. Bei der Annahme eines Ver-

mächtnisses habe ein Schadenersatzanspruch
gegen die Tante bestanden. Für den durch
den Vergleich vom 10'5.1990 entstandenen
Schaden sei Rechtsanwalt A. nicht verantwort-
lich. lm übrigen seien Ersatzansprüche gegen
Rechtsanwalt A. nicht verjäh rt, da d ie Verjäh ru n g

erst mit der Kenntnis der Schadenhöhe zu

laufen beginne. Ein Grundstücksschaden könne

ohnehin nur in Höhe von 83.809,52 DM einge-
treten sein, denn hinsichtlich eines .1/6-Anteils

an dem Grundstück sei die Tänte des Klägers

nicht im Wege der Erbfolge sondern durch
rechtsgeschäftlichen Erwerb vom Vater des

Klägers Eigentümerin geworden'

Das Landgericht hat der Klage zum überwie-
genden Teil srafigegeben, und zwar in Höhe

ei nes Grundstücksschadens von 83'809,52 DM

sowie eines Kostenschadensvon 28'523,i3 DM'

Zur Begründung hat es ausgeführt, die Pflicht-

verletzung des Beklagten liege darin, daß er

Schadenersatzansprüche gegen Rechtsanwalt

A. habe verjähren lassen' Auf den Umstand' daß

gegen Rechtsanwalt A. nur eine Teilklage von

1O.0OO DM erhoben worden sei, komme es nicht

an. Denn der Kläger sei bei der Erhebung der

Klage auf die Folgen der Verjährung nicht aut
merksam gemacht worden' Gegen Rechtsan-

walt A. habe aber ein Schadenersatzanspruch
auch in obiger Höhe durchgesetzt werden
können. Rechtsanwalt A. habe als Anwalt seine

Pflichten verletzt' Statt einen Erbschein zu bean-

tragen, hätte er im Wege der einstweiligen Ver-

fügung die Eintragung eines Nacherbenver-
märfes oder einer Vormerkung im Grundbuch
erwirken müssen.

Der Höhe nach sei ein auf die Pflichtverletzung
zurückzuführender Schaden von 83'809,52 DM

hinsichtlich des Grundstückes entstanden'

Denn bezüglich eines 1/6-Anteils am Grund-
stück habe die Tante des Klägers durch den

Erbauseinandersetzungsvertrag mit ihrem

Bruder gutgläubig Eigentum erworben, da es

sich insoweit um einen rechtsgesqhäftlichen
Erwerb gehandelt habe' Auf diesen Anteil

könnten sich Rechte des Klägers nicht er-

strecken. Der genannte Schaden beruhe auch

auf der Tätigkeit des Rechtsanwalts A'

Zwar seien die Rechte des Klägers letztlich nicht

durch die nicht verhinderte Übertragung des

Miteigentumsanteils auf den Neffen unterge-
gangen. Denn im Falle der Annahme von Vor-

und Nacherbschaft hätte der Kläger mit dem
Tode der Tante einen Grundbuchberichtigungs-
anspruch gem. $894 BGB gehabt, da die Über-

tragung gem. S21'13 Abs. 2 BGB unwirksam
geworden wäre. lm Falle der Annahme eines

Vermächtnisses hätte ein schuldrechtlicher
Anspruch gegen den Neffen als Erben auf Über-

tragung bestanden.

Dennoch erscheine der Abschluß des Verglei-
ches vom 10.5.1990 als eine zurechenbare
Folge der Pflichtverletzung des Rechtsanwalts
A., denn erne Unterbrechung des Ursachen-
zusammenhanges liege nicht vor'

Weiter brauche sich der Kläger auch ein Mitver-
schulden seiner zweitinstanzlichen Prozeßbe-
vollmächtigten nicht zurechnen zu lassen, da
eine Pflichtverletzung nicht feststellbar sei'
Diese hätten von dem Vergleichsabschluß nicht
abzuraten brauchen.

Gegen dieses, dem Beklagten am 12'12'1994
zugestellte Urteil richtet sich die am 10. 1. 1995
bei Gericht eingegangene und nach Verlänge-
rung der Berufungsbegründungsfrist bis zum
'17.4.1995 mit einem am 18'4.1995 (Oster-

dienstag) bei Gericht eingegangenen Schrift-
satz begründete Berufung des Beklagten'

Der Beklagte erhebt die Einrede derVerjährung
und trägt dazu vor, das durch Rechtsanwalt A'
verursachte schadenstiftende Ereignis sei der

Abschluß des Übertragungsvertrages vom
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Mutter - diese verstarb am 12.3.1988 - als
Eigentümer im Grundbuch eingetragen.

Schon im Januar 1988 beauftragte der Kläger
den Beklagten zu 1. (im folgenden: Beklagter),
der mit Schreiben vom 25.1,19BB das Mandat
gegenüber Rechtsanwalt und NotarA. kündigte.
Am 15.3.1988 beantragte der Beklagte beim
Amtsgericht in D. im Wege der einstweiligen
Verfügung die Eintragung einerVormerkung für
den Kläger im Grundbuch. DieserAntrag wurde
durch Beschluß des Amtsgericht D, v. 1Z 3. 1988
mit der Begründung zurückgewiesen, der
Kläger habe kein Rechtsschutzinteresse auf
Ei ntrag ung einerVormerku ng, da bereits ei n Ein-
tragungsantrag des Neffen vorl iege.

lm Anschluß hieran erhob der Kläger Klage
gegen seineTante und den Neffen, und zwarauf
Feststellung, daß die Übertragung des Miteigen-
tumsanteils nichtig sei, sowie auf Verurteilung
des Neffen, den 1/2-Miteigentumsanteil auf ihn
zu übertragen. Die Klage wurde in erster lnstanz
am 30.4.1989 mit der Begründung abge-
wiesen, das Schreiben vom 25.5.1965 be-
inhalte allenfalls ein aufschiebend bedingtes
Vermächtnis, welches die Tante des Klägers
nicht gehindert habe, vor dem Anfall wirksam
über das Grundstück zu verfügen. Gegenwärtig
bestehe auch kein Anspruch auf Übertragung
des Grundstücks auf den Kläger, da dieser erst
mit dem Anfall des Vermächtnisses entstehe.

lm Berufungsverfahren vor dem OLG kam es
am I 0. 5. 1 990 zu m Absch lu ß eines Verg leichs.
Dieser lautet auszugsweise:

1. Die Parteien sind sich einig, daß der
Beklagte zu 2. (der Neffe) und der Kläger
zur ZeiI Miteigentümer des eingetrage_
nen Grundstückes in D., zu je 1/2 sind;
daß insoweit also die Erbengemeinschaft
nach der Großmutter der Kläger,in aus_
einandergesetzt ist. Es bleibt somit bei
dem gegenwärtigen Rechtszustand, wie
er sich aus den Grundakten ergibt.

2. Der Kläger und der Beklagte zu 2. sind
sich einig, daß mit dem Tode der Be_
klagten zu 1. (der Tante) der Kläger und
der Beklagte zu 2. an dem vorgenannten
Grundstück Miteigentümer bleiben, und
zwar dann der Kläger zu 4/7 und der
Beklagte zu 2.zu 3/7.

4. Damit sind sämtliche erbrechtlichen
Ansprüche nach der am 17.6.1977 ver-
storbenen Erblasserin, insbesondere
An sprüche aus deren Erklärung vom
25.5.1965 erledigt.

Am 27.71990 verstarb die Tante des Klägers
und wurde von dem Neffen beerbt. Am
12.12.1990 wurde das Grundstück in D. zum
Preis von 320.000 DM verkauft. Von dem Kauf-
preis erhielt def Kläger entsprechend dem in
dem Vergleich vereinbarten Anteil 182.857,14
DM. Auf den Neffen entfiel ein Belrag von
137.142,86 DM. Den letzteren Betrag betrachtete
der Kläger u. a. als seinen Schaden infolge einer
falschen Sachbehandlung durch den Rechts-
anwalt und Notar A.

Am 29.7.1991 erhob er gegen diesen wegen
eines Teilbetrages von 10.000 DM Klage vor
dem Landgericht H. Diese Klage wurde mit der
Begründung abgewiesen, es liege zwar eine
Pflichtverletzung vor, trotz dieser Pflichtverlet-
zung habe der Kläger aber seine Rechte nach
dem Tode der Tante gegenüber dem Neffen
noch durchsetzen können. Zu einem Verlust der
Rechte sei es erst aufgrund des Vergleiches
vom i0.5,1990 gekommen. Hingegen habe es
sich nicht um eine zurechenbare Folge der
Pf I ichtverletzu ng des Rechtsanwalts u nd Notars
A. gehandelt.

ln zweiter lnstanz nahm der Kläger die Berufung
zurück, nachdem das OLG darauf hingewiesen
hatte, daß zwar keine Bedenken hinsichtlich der
Kausalität bestünden, daß der Schadenersatz-
anspruch jedoch verjährt sei.

Der Klägerwandte sich daraufhin mitSchreiben
vom 10.3. und 175.1993 an den Beklagten und
machte Schadenersatzansprüche geltend.
Nachdem dies ohne Erfolg geblieben war,
beauftragte er seine jetzigen Prozeßbevoll-
mächtigten erster lnstanz mit der Wahrneh=
mung seiner lnteressen, die sich erstmalig mit
Schreiben vom 26.8.1993 an den Beklagten
wandten. ln der Folgezeit kam es zu weiterem
Schriftverkehr, der jedoch zu keiner Einigung
führte.

Mit der Klage, eingegangen beim Landgericht
am 20.12.1993, hat der Kläger den auf den
Neffen entfallenden Kaufpreisanteil sowie wei-
tere ihm entstandene Kosten geltend gemacht.
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24.11.1987 gewesen. DerAntrag auf Eintragung
der Rechtsänderung sei noch an diesem Tage,
spätestens aber Anfang Dezember 1987 beim
Grundbuchamt eingegangen. Von diesem Zeit-
punkt an habe die Verjährung der Ansprüche
gegen Rechtsanwalt A. gelaufen. Verjäh ru n g sei
danach am 24.11, 1990 eingetreten. An diesem
Tage sei mithin auch der vom Beklagten verur-
sachte Schaden eingetreten, so daß Schaden-
ersatzansprüche gegen ihn am 25.1.1. 1993,
spätestens aber Anfang Dezember 1993 ver-
jährt gewesen seien. Die Klage datiere vom
17.12.1993.

Den Beklagten treffe aber auch kein Pftichtver-
stoß. Als er mit der Geltendmachung von
Regreßansprüchen beauftragt worden sei,
seien Ersatzansprüche gegen Rechtsanwalt A.
bereits verjährt gewesen. Zwar sei er bereits im
Januar 1988 vom Kläger beauftragt worden,
allerdings nur zw Geltendmachung von An-
sprüchen gegen den Neffen. Erstmalig am
1.3.1991 seien Schadenersatzansprüche ge-
gen den Haftpflichtversicherer des Rechtsan-
walts A. angemeldet worden. Zeitlich früher sei
der zweitinstanzliche Prozeßbevollmächtigte
des Klägers im Rechtsstreitgegen dieTante und
den Neffen mit der Durchsetzung von Regreß-
ansprüchen beauftragt worden. Der Beklagte
habe daher nicht mehr tätig zu werden brau-
chen. lm übrigen sei er nach dem Abschluß des
Vergleiches vom 10.5.1990 davon ausge-
gangen, daß der Kläger den Rechtsanwalt A.
nicht mehr habe in Regreß nehmen wollen.

Weiter habe der Klägerdem Beklagten lediglich
den Auftrag erteilt, eine Teilklage in Höhe von
10.000 DM gegen Rechtsanwalt A. zu erheben.
Angesichts der erheblichen Kosten und Verfah-
rensrisiken sei er zur Erhebung einer weiter-
gehenden Klage nicht bereit gewesen. Dies
gelte auch, vüenn der Kläger - was unstreitig
nicht geschehen ist - über die Verjährungs-
problematik vom Beklagteh belehrt worden
wäre. Danach könne er (der Beklagte) tediglich
einen Schaden von 10.000 DM verursacht
haben.

Der Kläger habe sodann in dem Rechtsstreit
gegen Rechtsanwalt A. das Urteil der ersten
lnstanz rechtskräftig werden lassen, wonach
Schadenersatzansprüche deshal b aussch ieden,
weil ein Schaden erst durch den Vergleich vom

10.5.1990 entstanden sei, der Abschluß des
Vergleiches aber Rechtsanwalt A. nicht zuzu-
rechnen sei.An dieses Urteil sei der Klägerauch
im Verhältnis zum Beklagten gebunden.

Der Sache nach seien gegen Rechtsanwalt A.
Schadenersatzansprüche nicht durchsetzbar
gewesen. Denn der notarielle Vertrag vom
24.11.1987 und die Eintragung des Neffen in
das Grundbuch hätten zu einem endgültigen
Rechtsverlust für den Kläger nicht geführ:t,
worauf das Landgericht bereits hingewiesen
habe.

Unzutreffend sei es, daß der Abschluß des Ver-
gleiches vom 10.5.1990 auf die Pflichtverlet-
zung von Rechtsanwalt A. zurückzuführen sei.
Die schwierige Situation beim Abschluß desVer-
gleiches habe vielmehr auf den vom Kläger ge-
stel lten wen i g erfol gversprechenden Anträgen
beruht.

Zumindest müsse sich der Kläger ein Mitver-
sch u lden der zweiti nstanzl ichen Prozeßbevol l-
mächtigten beim Abschluß des Vergleiches
anlasten lassen. Schließlich werde der Schaden
der Höhe nach bestritten. ..

Er trägt vor, der Beklagte sei gehalten gewesen,
eine Verjährung der Ansprüche gegen Rechts-
anwalt A. zu vermeiden.'Die Verjährung habe
nach dem Mandatsende im Januar 19BB zu
laufen begonnen und sei im Januar .1991 enge-
treten. Die Streitverkündung an Rechtsanwalt A.
sei ohne Wirkung geblieben, da nach dem Ab-
schluß des Vergleiches nicht innerhalb der
O-Monatsfrist des $215 Abs. 2 ZPO Klage
erhoben worden sei. Gegen Rechtsanwalt A.
seien auch Schadenersatzansprüche gegeben
gewesen, da er die erforderlichen Sicherungs-
maßnahmen nicht durchgeführt habe. Hätte er
dies getan, so wäre der Kläger in vollem
Umfange Eigentümer des Grundstücks seiner
Großmutter geworden.

Dem Kläger könne nicht angelastet werden, nur
eine Teilklage erhoben zu haben. Wäre er auf die
drohende Verjährung hingewiesen worden, so
wäre er mit einer Klage in voller Höhe einver-
standen gewesen.

Der Vergleich vom 10.5.1990 sei durch die
Pflichtverletzung des Rechtsanwalts A. heraus-
gefordert gewesen. Ansprüche gegen den Be-
klagten seien nicht verjährt. Mit der grundbuch-
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lichen Eintragung sei noch kein endgültiger
Schadeneintrittverbunden gewesen, so daß die
Verjäh rung der Ansprüche gegen Rechtsanwalt
A. erst mit dem Mandatsende im Januar 1988
begonnen habe. Gegen den Beklagten wäre die
Verjährung erst im Januar 1994 eingetreten. Die
Klage sei aber bereits im Dezember 1993 bei
Gericht eingegangen und am 1,2.1994,,dem-
näbhst" zugestelltworden. Selbstwenn man von
einem früheren Verjährungsbeginn ausgehen
wollte, so bestünde jedenfalls ein Sekundär-
anspruch.

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung ist zu einem überwie-
genden Teil begründet.

Der Kläger kann von dem Beklagten wegen Ver-
letzung der ihm obliegenden anwaltlichen
Pflichten Schadenersatz nur, in Höhe von
5.497,21DM beanspruchen, denn der Beklagte
hätte von der Erhebung der Klage gegen den
Rechtsanwalt und Notar A. wegen eingetretener
Verjährung der Ersatzansprüche abraten müs-
sen. Weitergehende Schadenersatzansprüche
sind hingegen gegen den Beklagten nicht
begründet. Es steht nichtfest, daß der unter dem
10.5.1990 vor dem OLG geschlossene Ver-
gleich, der hinsichtlich des Grundstückes in D.

für den Kläper zu einem teilweisen Rechtsverlust
geführt hat, auf einer Pflichtverletzung des
Rechtsanwalts und Notars A. beruht.

Unabhängig hiervon sind weitere gegen den
Beklagten gerichtete Schadenersatzansprüche
verjährt.

A.

Dem Kläger stehen keine Schadenersatzan-
sprüche gegen den Beklagten zu, soweit er
diesem anlastet, er habe Ersatzansprüche
gegen den Rechtsanwalt und Notar 4., dem er
ebenfalls eine Pflichtverletzung vorwirft, ver-
jähren lassen.

Rechtsanwalt und Notar A. hat allerdings die
ihm dem Kläger gegenüber als Rechtsanwalt
obliegenden Pflichten verletzt.

1. Als Anknüpfungspunkt für eine Pflichtverlet-
zung kommt eine notarielle Tätigkeit nicht in

Betracht, wenn auch Rechtsanwalt und Notar A.
im Rahmen der Beurkundung des Erbscheins-
antrageb als Notar tätig geworden ist. Die Vor-
aussetzungen des S24 Abs. 2 S. 1 BNotO liegen
nicht vor, denn der Kläger hat ihn von Beginn
an als Rechtsanwalt eingeschaltet im Rahmen
eines umfassenden Auftrages, aufgrund des
,Testamentes" vom 25.5.1965 das Grundstück
in D. gegenüber der Tante und dem Neffen
,,zu sichern'i Er sollte daher als einseitiger lnter-
essenvertreter des Klägers tätig werden. In
einem solchen Fall einseitiger lnteressenwahr-
nehmung liegt aber im Zweifel ein Handeln als
Rechtsanwalt vor. Die aus einer Beauftragung
als Rechtsanwalt entstandenen Pflichten
werden selbst dann nicht nachträglich zu Amts-
pflichten eines Notars, wenn er im Zuge einer
von ihm als Rechtsanwalt vorgeschlagenen
Vorgehensweise eine Beurkundung vornimmt
(BGH WM 1992, 1533, 7537; Rinsche, Die
Haftung des Fechtsanwalts und des Notars, 5.
Aufl.,ll, BB ff).

2. Aufgrund des Anwaltsvertrages ist Rechts.
anwalt A. verpflichtet gewesen, die lnteressen
des Klägers in den Grenzen des erteilten Man-
dats nach jeder Richtung und umfassend wahr-
zunehmen, Er mußte sein Verhalten so ein-
richten, daß er Schädigungen des Klägers,
mochte deren Möglichkeit auch nur von einem
Rechtskundigen vorausgesehen werden
können, vermied. Wenn mehrere Maßnahmen
in Betracht kamen, mußte er- um den erstrebten
Erfolg zu erreichen - die sicherste und gefahrlo-
seste wählen (G I 95, 70 : BG H NJW 1 995, 450).
Welche konkreten Pflichten aus diesen allge-
meinen Grundsätzen abzuleiten sind, richtet
sich nach dem erteilten Mandat und den
Umständen des Falles (Gl 88, 764:BGH NJW
1988, 7 080, 1 081 ; Gl 95, 58 : BGH NJW 1995,
52). .
3. Ausgehend von vorstehenden Ausführungen
wäre Rechtsanwalt A. verpf I ichtet gewesen, ei ne
einstweilige Verfügung mit dem Ziel zu bean-
tragen, die Eintragung einer Vormerkung zur
Sicherung des sich aus dem Testament vom
25.5. 1965 ergebenden aufschiebend beding-
ten Vermächtnisanspruches des Klägers zu
erreichen.

a) Bei dem Schreiben der Erblasserin vom
25.5.1965 handell es sich um eine wirksame



letztwillige Verfügung gem. $2447 BGB, denn
die Erklärung beruht auf einem ernstlichen
Testierwillen.

Es muß außer Zweifel stehen, daß die Erblasserin
die Urkunde als ihre rechtsverbindliche letzt-
willige Verfügung angesehen hat und sich
bewußt gewesen ist, diese könne als ihr Testa-
ment angesehen werden. Wenn Anlaß zuZwei-
feln besteht, ist zu prüfen, ob es sich bei der
Urkunde nicht nur um den Entwurf einer letzt-
willigen Verf ügung handelt. Dabei sind alle auch
außerhalb der Urkunde liegenden Umstände
und die allgemeine Lebenserfahrung zu wür-
digen und zu beurteilen (BayObLG NJW RR
1989, 1092). Die Feststellungslast für den erb-
rechtlichen Charakter einer Erklärung als einer
das Erbrecht begründenden Tatsache trägt
dabei deijenige, der aus ihr ein Erbrecht für sich
in Anspruch nimmt.

Danach ist hier zwa( zu berücksichtigen, daß
das Schriftstück vom 25.5.'1965 unter den
Papieren des Vaters des Klägers aufgefunden
worden ist, ohne daß es zuvor einem Beteiligten
bekannt geworden wäre, während im Gegen-
satz hierzu das Testament vom 12.8.1963 in
notarieller Form errichtet worden ist. Sodann ist
bei dem notariellen Übertragsvertrag vom
4.11.1967 das Schreiben vom 25.5.1965 über-
haupt nicht erwähnt worden, obgleich es nahe-
gelegen hätte, bei dieser Gelegenheit - auch
angesichts des geringen zeitlichen Abstandes -
den im Schreiben vom 25.5. 1965 enthaltenen
Willen nun ebenfalls in notarieller Form nieder-
zulegen.

Diese eherfür die Annahme eines bloßen Testa-
mentsentwurfes sprechenden Umstände be-
gründen jedoch nach der Überzeugung des
Senats insgesamt keine so erheblichen Zweifel,
daß ein ernstlicher Testierwille zu verneinen
wäre. Denn das Schreiben stellt ein äußerlich
formgerechtes Testament dar. Darnit besteht
aber eine - hier im Ergebnis nicht widerlegte -
tatsäche Vermutung dafür, daB die Erblasserin
das Schreiben als Gstament angesehen hat
(BayObLG a.a.O.; Staudinger/Viersching, BG B,

$2247 Anm. 11).

b) lnhaltlich hat die Erblasserin ein aufschie-
bend bedingtes Vermächtnis gem. SS2174,
2177 BGB zu Gunsten des Klägers ange-
ordnet.

Bei der Frage, ob die im Testament getrof-
fene Anordnung als Anordnung der Vor- und
Nacherbschaft gem. S2100 BGB oder als
Anordnung eines aufschiebend bedingten
Vermächtnisses anzusehen ist, ist von der all-
gemeinen Auslegungsregel des S2087 Abs, 2
BGB auszugehen, wonach bei der Zuwendung
nur einzelner Gegenstände eine Erbeinsetzung
nicht anzunehmen ist, Diese Regel wird indes
durchbrochen, wenn der Erblasser mit den ein-
zelnen Gegenständen dem Bedachten die
Stellung eines Erben hat verschaffen wollen.
Denn auch bei der Zuwendung nur eines ein-
zelnen Vermögensgegenstandes kann eine
Erbeinsetzung vorliegen, wenn'dieser die
anderen Gegenstände an Wert so sehr über-
trifft, daß anzunehmen ist, der Erblasser
habe diesen Gegenstand als seinenwesent-
f ichen Nachlaß angesehen (BayObLG, Fam RZ
1990, 1401). Dies gilt auch für die Nacherbfolge
(Palandt/ Edenhofer, BG B, 5 2087 Anm. 1 ).

Da der Wille der Erblasserin zumZeilpunkt der
Testamentserrichtung maßgeblich ist, sind die
Verhältnisse im Jahre '1965 zugrundezulegen.
Allerdings sind ihre Vermögensverhältnisse für
diesen Zeitpu nkt weder vorgetragen noch sonst
aus den Umständen ersichtlich.lm Jahre .1977

ist jedoch im Rahmen des Nachlaßverfahrens
ein Wertfragebogen eingereichtworden, in dem
der 2/3-Anteil an dem Hausgrundstück mit
80.000 DM bewertet und zudem Geldvermögen
von 21.000 DM angegeben worden ist. Mangels
anderweitiger Anhaltspunkte ist von diesen
Werten auszugehen.

Danach kann nicht festgestellt werden, daß die
Erblasserin dem Kläger angesichts des - zumal
für die damaligen Verhältnisse - nicht unerheb-
lichen Geldvermögens die Stellung eines Erben
hat verschaffen wollen, so daß es bei der Anwen-
dung der Auslegungsregel des S2087 Abs.'2
BGB zu verbleiben hat.

c) Bei einem aufschiebend bedingten Ver-
mächtnis erfolgt derAnfallerst mit dem Ein-
tritt der Bedingung, vorliegend mit dem Tode
der Tante des Klägers am 27.7.1990 (52177
BGB). Von diesem Zeitpu nkt an hätte dem Kläger
grundsätzlich der schuldrechtliche Anspruch
auf Leistu ng des vermachten Gegenstandes zu-
gestanden. Dieser Anspruch wäre von dem
Erben der beschwerten Tante des Klägers
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(Erbeserben) zu erfüllen gewesen, so daß ihn
wirtschaftlich die Last des Vermächtnisses ge-
troffen hätte (vgl.von Olshausen, Die Sicherung
g I ei ch m äßigerVerm ög en stei I h abe bei,, Berl i n er
Testamenten" mit nicht gemeinsamen Kindern
als Schlußerben, Deutsche Notarzeitung 1979,
702715 tt).

Vor dem Anfall des Vermächtnisses räumt
S2179 BGB dem Vermächtnisnehmer in Konse-
quenz des S2174 nur die Rechtstellung eines
unter aufschiebender Bedingung Fordern-
den ein, nicht aber die Position des durch auf-
schiebend bedingte Verfügung Begünstigten.
Dementsprechend gilt nicht$'16'1 BGB sondern
S160 BGB, wonach der Beschwerte im Falle
einer schuldhaften Vereitelung des Rechts -
auch nach dem Anfall bleiben Verfügungen des
Beschwerten ü ber den Vermächtn isgegenstand
wirksam -: zunl Schadenersatz verpflichtet ist.
Gegen den Erwerber stehen dem Bedachten
hingegen keine Ansprüche zu (vgl. Bühler,Zum
lnhalt der Vermächtnisanwartschaft im Ver-
gleich zur Anwartschaft des Nacherben, Baden-
Wü rttem berg i sch e N otarzeitsch rift 1 967, 1 74).

Allerdings ist der Vermächtnisnehmer vor dem
Anfall nicht gegenüber dem Vermächtnis
widersprechenden Verfügungen des Be-
schwerten rechtlos gestellt. Denn während
der Schwebezeit ist er lnhaber einer recht-
lich geschützten Anwartschaft. Wenn auch
diese Anwartschaft nicht schon ipso iure mil
den aus dem Anwartschaftsrecht des Nach-
erben folgenden Verfügungsbeschränkungen
verbunden ist, so kann doch mit Hilfe einer Vor-
merkung gem. S883 BGB dem Vermächtnis-
anwarlschaftsberechtigten eine dem Anwart-
schaftsrecht des Nacherben vergleichbare
Sicherung gewährt werden (Bühler a.a.O., S.
181; Palandt/Edenhofef 52179 Anm. 1).

Rechtsanwalt A. hätte daher durch eine einst-
weilige Verfügung die Eintragung einer Vor-
merkung zur Sicherung des Vermächtnis-
anspruches beantragen müssen, während
eine solche Sicherung durch den von ihm be-
antragten Erbschein nicht zu erreichen war.

il.

Es steht jedoch nichtfest, daß diese Pflichtverlet-
zung des Rechtsanwalts A. für den Schaden
des Klägers ursächlich geworden ist.

1. Ohne den Vergleich vom 10.5.1990 hätte
der Kläger im Zeitpunkt des Anfalles den Ver-
mächtnisanspruch durchsetzen können.

a) Zwar verstieß die Tante des Klägers mit der
Übertragung ihres Grundstücksanteils auf den
Neffen gegen die im Testamentvom 25.5.1965
getroffene Vermächtnisanordnung. Wie oben
bereits dargelegt, hatte dies eine entspre-
chehde Schadenersatzverpf I ichtu ng zu r Fol ge,
wobei allerdings der Schadenersatzanspruch
des Klägers auch erst mit dem Anfall zur Ent-
stehung gelangt wäre, Gerichtet gewesen wäre
der Anspruch gem. S249 BGB grundsätzlich
auf Naturalrestitution. Da er von dem Neffen als
dem Erben der Tante des Klägers zu erfüllen
gewesen wäre ($ 1922 Abs. 7 BGB), hätte
Schadenersatz durch die Übertragung des
G ru ndstücksantei les geleistet werden kön nen.

b) Bezogen auf das Gesamtgrundstück hätte
dem Kläger indes nur ein 5/6-Anteil zuge-
standen. Denn aufgrund des Erbauseinander-
setzungsvertrages zwischen dem Vater des
Klägers und seinerTante ist dieser ein 1/6-Anteil
übertragen worden. Zu diesem Eigentums-
erwerb ist es nicht kraft Erbfolge sondern auf-
grund Rechtsgeschäfts gekommen. Der Ver-
mächtnisanspruch hat gich mithin auf diesen
Anteil nicht mehr erstrecl<t.

2. Zu einem endgültigen Rechtsverlust ist es
seitens des Klägers erst durch den von ihm
selbst abgesch lossenen Verg leich am 1 0. 5, 1 990
gekommen, da er hier auf die Differenz zwi-
schen den Grundstücksanteilen von 5/6 und
4/7 verzichtet hat.

3. Es steht jedoch nicht fest, daß die Pflichtver-
letzung des Rechtsanwalts A. für den Abschluß
dieses Vergleiches ursächlich geworden ist.

a) Zwar schließt eine für einen Schaden mitur-
säch I iche wesentl iche Hand I u n g des Verletzten
es nicht ohne weiteres aus, den Schaden dem-
jenigen zuzurechnen, der die schädigende
Kausalkette in Gang gesetzt hat. Bestand für
die Handlung des Geschädigten ein rechtfer-
tigender Anlaß oder wurde sie durch das
haftungsbegründende Ereignis herausgefor-
dert, so bleibt der Zurechnungszusammenhang
mit dem Verhalten des Schädigers bestehen,
sofern sich die Reaktion nichtals ungewöhnlich
oder gänzlich unangemessen erweist (BGH
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Gl 93, 79 : NJW 1993, 1139, 1141; BGH NJW
1993, 2797, 2799).

Vorliegend steht jedoch nach den gesamten
Umständen schon nicht fest, daß der Kläger
bei einem pflichtgemäßen Verhalten des
Rechtsanwalts A. jedenfalls zu einem 5/6-
Anteil Eigentümer des Hausgrundstückes ge-
worden wäre.

Hätte Rechtsanwalt A. die Eintragung einer Vor-
merkung im Wege der einstweiligen Verfügung
beantragt, so wäre zwar davon auszugehen, daß
es zu einer entsprechenden Eintragung ge-
kommen wäre. Gem. 5287 ZPO kann aber nicht
festgestel lt werden, daß d ie Vormerku n g seitens
der Tante des Klägers und des Neffen hinge-
nommen worden wäre. Dagegen spricht viel-
mehr deren Verhalten im Erbscheinverfahren vor
dem Amtsgericht D. Bereits i n d iesem ersten Ver-
fahren sind von ihnen Einwendungen gegen die
Erbansprüche des Klägers erhoben worden.
Bei einem pflichtgemäßen Verhalten des
Rechtsanwalts A. wären diese Einwendungen
entweder im Rah men des Widerspruchsverfah-
rens oder aber im Hauptsacheverfahren gel-
tend gemacht worden. Die grundlegenden
Probleme - die mit der Pflichtverletzung nicht im
Zusammenhang stehen - insbesondere die
Frage, ob es sich bei dem Schreiben vom
25.5.1965 überhaupt um eine wirksame letzt-
willigeVerfügung handelt, sind dieselben wie in
dem späteren _Rechtsstreit gewesen. Es liegt
daher zumindest nahe, daß es auch bei einem
pf I ichtgemäßen Verhalten des Rechtsanwalts A.
zu m Abschluß eines Verg leiches, wie er tatsäch-
lich geschlossen worden ist, gekommen wäre.
Jedenfalls steht nicht fest, daß die Pflichtverlet-
zung des Rechtsanwalts A. für den Abschluß
des Vergleiches vom 10.5.1990 ursächlich
gewesen ist.

ilt.

U nabhängig von Vorstehendem kommen Scha-
denersatzansprüche gegen den Beklagten
auch deshalb nicht in Betracht, weil diese ver-
jährt sind.

1. Wird ein Schadenersatzanspruch gegen
Rechtsanwalt A. entgegen der Auffassung des
Senats bejaht, so hat der Beklagte die ihm aus
dem Mandatsverhältnis gegenüber dem Kläger
obliegenden Pflichten dadurch verletzt, daß er

die Ansprüche gegen Rechtsanwalt A. hat ver-
jähren lassen.

a) Gem. S51b BRAO verjähren Schaden-
ersatzansprüche in 3 Jahren nach der Ent-
stehung des Anspruches. Der Ersatzanspruch
entsteht mit dem Eintritt des Schadens. Das ist
der Fall, wenn sich die Vermögenslage des
Betroffenen infolge des schädigenden Ereig-
nisses objektiv verschlechtert hat, wobei dies
anzu neh men ist, wenn der Schaden wenigstens
dem Grunde nach erwachsen ist, mag seine
Höhe auch noch nicht beziffertwerden können,
ferner wenn durch die Verletzungshandlung
eine als Schaden anzusehende Vermögens-
einbuße eingetreten ist, ohne daß bereits fest-
stehen müßte, ob sie bestehen bleibt und damit
endgültig wud (BGH Gl 93, 163 : NJW 1993,
1320; BGH Gl 93,79:NJW 1993, 1139, 1142;
BG H Gl 93, 1 1 7 u. G I 94, 2 :NJW 1 993, 649, 650).
lst hingegen noch offen, ob ein pflichtwidriges,
ein Risiko begründendes Verhalten zu einem
Schadenführt, istein Ersatzanspruch noch nicht
entstanden mit der Folge, daß die Verjährungs-
frist nicht in Lauf gesetzt wnd @GH G193, 117
u. Gl 94, 2:NJW 1993,649,650).

Vorliegend ist beim Kläger mit dem Eingang des
von seiner Tante gestellten Antrages auf Ein-
tragung der Vormerkung zur Sicherung des
Anspruches aus dem Übertragsvertrag vom
24.11.1987 am 2.12.1987 beim Grundbuchamt
in D. eine Vermögenseinbuße eingetreten. Denn
mit dem Eingang des Antrages konnte der
Eigentumserwerb durch den Neffen nicht mehr
verhindert werden.

Zwar bestand - wie oben ausgeführt - für den
Kläger gleichwohl noch die Möglichkeit, durch
die Geltendmachung des Vermächtnisanspru-
ches einen endgültigen Schadeneintritt zu ver-
meiden. Dies ändert indes nichts an der jeden-
fal ls zu nächst eingetretenen Vermögenseinbuße.
Mit der Eintragung des Neffen im Grundbuch
handelt es sich nicht mehr um eine bloße
Gefährdung der Rechtsposition des Klägers.

Denn mit dem Antragseingang am 2.12.1987
entfielfür ihn die Möglichkeit, seinen aufschie-
bend bedingten Vermächtnisanspruch durch
Eintragung einer Vormerkung zu sichern. Diese
Sicherung konnte nur gegenüber der beschwer-
ten Erbin erfolgen. Mit der Übertragung des
Grundstücks ging diese Sicherungsmöglich-
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keit jedoch ins Leere. Gegenüber dem Neffen
als Erwerber kam diese Möglichkeit nicht in

Betracht, da das Anwartschaftsrecht des Ver-
mächtnisnehmers - wie oben ausgeführt - ein
rein schuldrechtliches ist. Dieser Verlust der
Möglichkeit der grundbuchlichen Absicherung
eines Rechtes stellt eine Vermögenseinbuße
dar.

Zu diesem Zeitpunkt war es auch keineswegs
sicher, ob sich fÜr den Kläger die Möglichkeit
ergeben könnte, den fraglichen Anteil an dem
Hausgrundstück noch zu erhalten. Der Schaden-
ersatzanspruch des Klägers war jedenfalls
zunächst auf Geldersatz gegenüber dem Erben
gerichtet, wobei dessen Realisierung ange-
sichts des Umstandes, daß die Tante des
Klägers - wie der Streithelfer im Senatstermin
bekundet hat - vermögenslos gewesen sein

soll, zweifelhaft gewesen wäre' Nur für den Fall,

daß der Neffe die Tante des Klägers beerben
und er darüberhinaus das Erbe nicht aus-
schlagen würde, bestünde die Schadenersatz-
verpflichtung durch Naturalrestitution (S308
BGB).

Minhin ist es zum Eintritt der Verjährung der
Ersatzansprüche gegen Rechtsanwalt A. am
2.12.1990 gekommen

b) Zu diesem Zeitpunkt hat unter den Parteien

bereits ein Mandatsverhältnis bestanden' Die

Beauftragung des Beklagten erfolgte am
25.1.1988.-Mit der Beauftragung ist der Be-
klagte zur allgemeinen, umfassenden und
mög I ichst erschöpfenden Beratu ng verpf I ichtet
gewesen, soweit nicht unzweideutig zu er-

kennen gewesen wäre, daß der Kläger nur in
einer bestimmten Richtung habe beraten
werden wollen (vgl. Borgmann/Haug, Anwalts-
haftung, 3. Aufl., I ll 77).

Vorliegend ist es zur Einschaltung des
Beklagten gekommen, weil es Rechtsanwalt A.

nicht gelungen war, das Grundstück für den
Kläger zu sichern.Wird aber nach der Mandats-
niederlegung des ersten Rechtsanwaltes ein

zwe ite r Rec htsanw all zur Weite rve rf o I g u n g de r

ursprünglichen lnteressen des Mandanten be-
stellt, dann obliegt ihm die umfassende Prüfung
der Ansprüche des Mandanten in jeder Rich-
tung, auch gegen ü ber dem ersten Rechtsanwalt
(BGH Gt 92, 71 : NJW 1992, 836, 837; Borg-
man n / Hau g, a.a.O., X 50).

2. Der danach gegen den Beklagten beste-
hende Schadenersatzanspruch ist jedoch ver-
jährt.

a) Es kann daher dahinstehen, ob der Schaden-
ersatzanspruch der Höhe nach auf einen Betrag
von 10.000 DM begrenztwäre, da gegen Rechts-

anwalt A. lediglich eine Teilklage in Höhe von

1 0.000 DM erhoben worden ist. U nstreitig ist der

Kläger damals über die Verjährungsproblematik
indessen nicht belehrt worden' Andererseits ist

die Klage aus Kostengründen ausdrücklich auf
10.000 DM beschränkt worden.

b) Da die Regreßansprüche gegen Rechtsan-
walt A. am 2.12.1990 verjährt waren, lral zu

diesem Zeitpunkt der durch die Pflichtverlet-
zung des Beklagten verursachte Schaden ein'
Die Verjährung hinsichtlich der Regreßan-
sprüche aus diesem Schadenereignis ist somit
am 2,1 2. 1993 eingeireten.

lm vorltegenden Rechtsstreit ist die Klage
jedoch erst am 20.12.1993 beim Landgericht
eingegangen.

Die Sekundärveriährung wegen unterblie-
bener Belehrung über die Pflichtverletzung des
Beklagten kommt nicht in Betracht, denn zumin-
dest seit dem 26.8,1993 ist der Kläger durch
seine jetzigen Prozeßbevollmächtigten erster
lnstanz anderweitig anwaltlich vertreten. Wird
aber ein zweiter Rechtsanwalt rechtzeitig
vor dem Ablauf der Primärveriährung einge-
schaltet, so entfällt die Belehrungspflicht
des ersten Rechtsanwalts. lnsbesondere
gilt dies, wenn der zweite Rechtsanwalt ge-
rade die Regreßansprüche gegen den ersten
Rechtsanwalt verfolgen sollte (Borgmann/
Haug a.a.O., X 50; BGH Gl 92, 71 : NJW 1992,

8s6).

Dies ist hier der Fall gewesen.



Steuerberaterhattung
Gr-7196

- Verjährung
- Verjährungsbeginn
- Bestandskraft des Steuerbescheides?
- einheitlicher Schaden?
(OLG Köln, tJrt.v. 7.6.1999 - 11 U 287/94, n. rkr.* st9 1995,442)

[-ectsätze

1. Ftir die nach 568 StBerG ftir den
Verjährungsbeginn ma8gebliche Scha-
denentstehung gilt die sogenannte
Risiko-Schaden-Formel. Danaeh ist die ,

Schadenentstehung anzunehmen, wenn
der Schaden wenigstens dem Grund
nach erwachsen ist, mag seine Höhe
auch noch nicht beziffert werden können.
Ein solcher Schaden ist entstanden,
wenn sich die Vermögenslage des Be-
troffenen infolge der Verletzungshand-
lung gegenüber seinem früheren Ver-
mögensstand verschlechtert hat.

2. ln der Regel setzt bereits der Zugang
des Steuerbescheides und nicht die Be-
standskraft der Einspruchsentscheidung
die dreijährige l/erlährungsfrist des S68
StBerG in Lauf (often gelassen in BQH
NJW 1992, 2766 tt. = Gl lgg2, 311 und
NJW t 993, 1 1 37 tt"- Gl 1 993, 1 87.

3. Der aus einem bestimmten Ereignis -
elner pflichtwidrigen Handlung oder
Unterlassung - ervyachsene Schaden ist
als ein einheitliches Ganzeszu werten,so
da8 für den (einheitlichen) Anspruch auf
Ersatz dieses Schadens einschließlich
aller voraussehbaren Nachteile eine ein-
heitliche Verjährungsf rist läuft .

Zwm Sac;lzwerfualt:

Der Kläger erwarb im Jahre 1993 im Rahmen
eines Bauherrenmodells in der Wohnanlage St.
in D, die Wohnung Nr. 1'1.

ln diesem Zusammenhang nahm er mit nota-
rieller Erklärung vom 13.6.1983 das notarielle
Angeboi des Beklagten vom 9. I L 1982 an, wo-
dr'trch die Beklaqte als Treuhänder und steuer-

licher Berater des Klägers beauftragt und tätig
wurde. Durch Mietuertrag vom 3. 5. l gB4vermie_
tete der Kläger vertreten durch den Beklagten
alsTreuhänder die Wohnung Nr. 11, die seitdem
1.7.1984 fertiggesteilt war, an die Firma W. alsgewerblichen Zwischenmieter mit der Befugnis
zur Untervermietung. Das Mietverhältnis mit der
Firma W. soltte ab dem i.1.198S für fünf Jahre
gelten. Mietzahlungen waren ab Februar lgBS
vereinbart. Ab .1.8. oder 1.9.1984 wurde die
Wohnung von der Firma W weitervermietet.

Der Kläger hatte im Rahmen des Bauherren-
modells auf die Steuerfreiheit der Mietumsätze
gemäß Sg USIG verzichtet und für die Jahre
1983 bis 1985 Umsatzsteuererklärungen ein-
gereicht, dre zu Vorsteuererstattungen an den
Kläger führten.

Nach einer im September 1987 erfolgten Außen-
prüfung der Bauherrengemeinschaft durch das
zuständige Finanzamtwurde dem Kläger mitge-
teilt, daß die Voraussetzungen für einen Verzicht
auf die Steuerbefreiung für ihn doch nicht
gegeben seien.

Unter dem 4.1.1988 ergingen an den Kläger
adressierte und ihm zugestellie geänderte
Umsatzsteuerbescheide des Finanzamts für die
Kalenderjahre 1983 bis 1985, in derdie Umsatz-
steuerschuld des Klägers jeweils auf ,,0" festge-
setzt wurde. ln den beigefügten Abre^h- -'
wurde der Kläger sufgefl',' "r

fenCen Kalenderjahrc
Umsatzsie l;e rbeträ9.-
11.826,90 DM und'l1..1o r

B. 2. 1 9BB zur ückzuerstatten.

Auf den vom Beklagten für den Kläger ,_
diese geänderten Umsatzsteuerbescheide eir,
gelegten Einspruch wurde mit Bescheicl des
Finanzamtes die Aussetzung derVollziehu ng im
Hinblicl< darauf bewilligt, daß ein anderes Mit-
glied derseiben Bauherrengemeinschaft beim
Finanzgericht wegen derselben problematik
einen Rechtsstreit führte. Nachdem in diesem
Musterprozeß die Klage des Bauherren als
unbegründet abgerruiesen worden war, wurde
der Einspruch des Klägers zurückgewiesen,
woruber er mit Schreiben des Beklagten uom
3. 11. I993 informiert vrrurde.

Unter dem 10..1'1..1993 rryurde sodann die Aus_
setzung der Vollziehr,rng bezuglich der geän_

@
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derten Umsatzsteuerbescheide für beendet
erklärt und der Kläger zur Zahlung der da_
nach zurückzuerstattenden Beträge bis zum
3. 12. 1993 aufgefordert.

Fernerwurden gegen den Kläger für die Zeit der
Aussetzung der Vollziehung der geänderten
Umsatzsteuerbescheide Aussetzungszi nsen i n
Höhe von 12.695 DM festgesetzt verbunden m it
entsprechender Zah I u n gsaufford eru n g.

Mit dem am 5.2.1994 beim Amtsgericht ein-
gegangenen Antrag auf Erlaß eines Mahn-
bescheides hat der Kläger im vorliegenden
Rechtsstreit gegen den Beklagten einen Scha-
denersatzanspruch wegen positiver Vertrags-
verletzu ng des Treu hand- u n d Steu erberatu ngs-
vertrages zunächst in Höhe von 49.942,45 DM
nebst Zinsen geltend gemacht. Der am
1 4. 3. 1994 ergangene entsprechende Mah n be_
scheid ist dem Beklagtdn am 22.3. igg4 zuge-
stellt worden. Nach Übergang in das streiiige
Verfahren hat der Kläger den Anspruch in Höhe
von 49.541 ,47 DM weiterverfolgt.

Er hat dem Beklagten eine pflichtverletzung bei
der Gestaltu n g des Zwischen m ietvertrages vor-
geworfen, weil dieser den ErlaB des Bundes-
finanzministers vom 27.6.1983 nicht beachtet
habe.

Das Landgericht hat die Klage bis auf einen
lbil des 

{rnsanspruchs zuerkannt. Die
'ten halte Erfolg.

_ienersatzbegehren des Klägers
-., riich die vom Beklagten zu Recht er-

-uene Einrede der Verjährung (g222 BGB)
dauerhaft entgegen.

Der erstinstanzlichen Entscheidung ist zwar
darin zu folgen, daß die Voraussetzungen für
einen Schadenersatzanspruch des Klägers
gegen den Beklagten aus positiver Vertrags-
verletzung gegeben sind. Auf die diesbezüg-
lichen Ausführungen im angefochtenen Urteil,
die der Überprüf ung durch das Beruf ungsgericht
Stand halten und die keiner Ergänzung be-
dürfen, wird zur Vermeidung von Wiederho-
lungen Bezug genommen fgS4S Abs. t ZpO).

Dieser Schadenersatzanspruch des Klägers ge-
gen den Beklagten war jedoch bereits verlährt,

als der Kläger im vorliegenden Verfahren am
5.2.1994 den Antrag auf Erlaß eines Mahn-
bescheides uber die betreffende Forderung
beim Mahngericht einreichte, so daß die Unter-
brechungswirkung des S209Abs. 1 Nr. 1 BGB
nicht mehr rechtzeitig herbeigeführt werden
konnte.

Entgegen der vom Beklagten vertretenen
Meinung gilt hier zwar nicht die aufgrund der.
Regelung in Zifter Vlll 2a) des notariellen An-
gebots verein barte zwe ijäh ri ge Verjäh ru ngsfrist
nach Zustellen der Schlußabrechnung. Unab-
hängig von der Frage, ob die betreffende Ver-
jährungsfrisiklausel den Anforderungen des
Gesetzes zur Regelung des Rechts der Alt-
gemeinen Geschäftsbeding u ngen (AGBG) ent-
spricht oder nicht, kommt sie im konkreten Fall
jedenfalls deswegen nicht zur Anwendung, weil
es sich bei dem in Rede"stehenden Schaden-
ersatzanspruch des Klägers um einen solchen
handelt, der aus der Steuerberatertätigkeit des
Beklagten für den Kläger resultiert. Gemäß Ziffer
lK des notariellen Angebots hatte der Beklagte
in dem dort beschriebenen Umfang als Treu-
händer auch die steuerliche Beratung des
Klägers übernommen. Dazu gehörte auch,
daß der Beklagte im Rahmen derAusgestaltung
des gewerblichen Zwischenmietvertrages die
steuerrechtlichen Konseq uenzen f ür den Kläger
beachtete und dessen lnteressen in steuerlicher
Hinsicht wahrte. Die Schaffung der Vorausset-
zu n gen f ü r ei nen wi rksamen beabsichti gten Ver-
zicht des Klägers auf die Steuerfreiheit der Miet-
umsätzefiel daher in den steuerberatenden Auf-
gabenbereich des Beklagten, Unterliefen dem
Beklagten diesbezüglich pflichtenverstöße, so
betrafen sie im Rahmen desTreuhandvertrages
das insoweit speziellere Steuerberatungsver-
hältnis zwischen ihm und dem Kläger.

Nach Ziffer Vlll 2b) des notariellen Angebots
sollten ,,Ansprüche, soweit sie die Steüerbe-
ratungstätigkeit betreffen",,binnen 3 Jahren
nach Abschluß der Betriebsprüfung,, verjäh-
ren ,,soweit nicht das Gesetz eine andere Ver-
jährungsfrist vorsieht'j ln der einschlägigen
Verjährungsvorschrift des 968 StBerG ist eine
solche andere und damit maßgebliche Verjäh-
rungsfrist vorgesehen. Nach 968 StBerG ver-
jährt der (Primär-)Anspruch gegen den Steuer-
berater,,in 3 Jahren von dem Zeitpunkt, in dem
der Anspruch entstanden ist,l

@
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Für die nach dieser Verjährungsvorschrift somit
für den Verjährungsbeginn ausschlaggebende
Schadenentstehung gilt nach den für die Steuer-
beraterhaft u ng grundlegenden Entscheidungen
des Bundesgerichtshofs aus den letzten Jahren
(vgl.BGH NJW 1991,2828ff.;NJW 1991,2831 f .;

NJW 1991, 2833 ff.; NJW 1992, 2767 ff; NJW
1993, 1137 ff.; NJW.1993, 1139 ff'; NJW 1993,
2181 ff.; BFH NJW-RR 1994, 1210 f.) die soge-
nannte Risiko-Schaden-Formel (so Zugehör
in ,,Die Veriährung in der Berufshaftung der
Rechtsanwälte", S. 12 ff. der Beilage zu NJW
1995 Heft21).
Danach ist die Schadenentstehung anzu-
nehmen, wenn der Schaden wenigstens dem
Grunde nach erwachsen ist,magseine Höhe
auch noch nicht beziffert werden können,
ferner wenn durch die Verletzungshandlung
eine als Schaden anzusehende Verschlech-
terung der Vermögenslage eingetreten ist,
ohne daß feststehen muß, ob ein Schaden
bestehen bleibt und damit endgültig wird'
oder wenn eine solche Verschlechterung
der Vermögenslage oder auch ein endgülti-
ger Teilschaden entstanden ist und mit der
nicht fernliegenden Möglichkeit weiteref
noch nicht erkennbarer, adäquat verursach-
ter Nachteile bei verständigerWürdigung zu
rechnen ist. lst dagegen noch offen, ob ein
pflichtwidriges, mit einem Risiko behaftetes Ver-

halten zu einem Schaden führt, ist ein Ersatzan-
spruch noch nicht entstanden, so da r- ß dig V;or-
jährungsfrist nicht in Lauf gesetzt wtr' r\ll1

Schaden ist also entstanden, wenn sich die 
'er-

mögenstage des Betroffenen infolge der Verlet-
zungshandlung gegenüber seinem früheren
Vermögensstand verschlechtert hat; in diesem
Fall kann und muß die Verjährung durch eine
Klage unterbrochen werden, die auf Befriedi-
gung des Ersatzanspruchs - oder -{alls der ent-
standene Schaden noch nicht beziffert werden
kann, auf Feststellung des Anspruchs gerichtet
ist. Dagegen ist ein Schaden noch nicht einge-
treten, solange nur das Risiko eines Schadens
infolge der Pflichtverletzung besteht; es handelt
sich dann um eine für das Entstehen eines ver-
mögensrechtlichen Regreßanspruches noch
nicht ausreichend konkret gewordene Vermö-
gensgefährdung.

Unter Beachtung dieser Grundsätze ist der Be-
ginn der Verjährungsfrist des $68 StBerG in

dem hier vorliegenden Fall mit dem Zugang
der nach dem Ergebnis derAußenprüfung er-
lassenen Umsatzsteuerbescheide v' 4' 1''1 988
beim Kläger, der spätestens am 7' 1.1988 erfolgt
ist, anzunehmen und nicht etwa erst mit
Bestandskraft der Einspruchsentscheidung
betreffend d iese U rnsatzsteuerbescheide.

Zwar hal der Bundesgerrchtshof in den oben
zitierten Entscheidungen nicht dazu Siellung
beziehen müssen, ob auf den Zeitpunkt des
Erlasses bzw. des Zugangs oder aber erst der
Bestandskraft des maßgeblichen Steuerbe-
scheides abzustellen ist' ln den in NJW 1992,

2766ff . und in NJW i993, 1137 ff. abgedrucKen
Entscheidungen hat der Bundesgerichtshof
sogar ausdrÜcklich offengelassen, ob schon
der Zugang des Steuerbescheids oder erst
dessen Bestandskraft die dreijährige Verjäh-
rungsfrist des $68 StBerG in Lauf setzt.

Vorliegend führt die Anwendung der oben
aufgezeigten, vom Bundesgerichtshof aufge-
stellten Grundsätze zum Verjährungsbeginn
bei der Steuerberaterhaft u ng u nter Berücksich-
tigung der konkreten Fallumstände nach Auf-
fassung des Senats dazu, hier fÜr den Verjäh-
rungsbeginn auf den Zugang der Umsatzsteuer-
bescheide vom 4. 1. 1988 beim Kläger abstellen
zu müssen. Dem liegen insbesondere die fol-
genden Erwägungen zugrunde:

Dud^r die fehler:hafte steuerlich^ r
Behgten .d:e ihren At'"'

, fl sr g€r'.'rrr@blictren
vor n 3.5. 1984 fand, erltn -
Vermögenseinbuße. Viel me. .

aufgrund seines erklärten Veri-
Steuerbefreiung für die Mieteinnahme', -

ner Vorsteueranmeldung für die Jahre 1983 .

i 985 ei ne Vorsteuererstattu n g festgesetzt u nd an

ihn ausgezahlt. Bis zu dem Zugang der nach der
stattgefundenen Außenprüfung im Jahre 1987

grlassenen geänderten Umsatzsteuerbe'
qbheide vom 4.1.1988 hatte sich der Bera-
tungsfehler des Beklagten also noch nicht in

einem belastenden Bescheid der Finanz-
behörde ausgewirkt. Bis dahin hing die Ent-

stehung des Schadens noch von gewissen
Umständen ab, etwa ob die Finanzbehörde den
steuerl ich bedeutsamen Sachverhalt aufdeckt'
Es liegt in der Regel bei ihr - vor allem bei einer
Ermessensentschetdung ($5 AO) - ob sie be-
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bestimmte 'Tatbestände aufgreift und wetche
Rechtsfolgen sie daraus zieht. Der Steuernach-
teil für den Kläger ist hier erst entstanden, weil
die Finanzbehörde gemäß S42 AO - unter Ein-
schfänkung der individuellen Gestaltungsfrei-
heit - einen Mißbrauch eines bürgerlichen
Rechtsgeschäfts zur Umgehung des Steuer-
gesetzes angenom men hat.

Mitdem Zugang der nach derAußenprüfung
im Jahre '!987 erlassenen Umsatzsteuer-
bescheide vom 4.1"1988 verbunden mit
der Aufforderung an den Klägef die an ihn
danach zu Unrecht vorgenommene Vor-
steuererstattung binnen einer Frist bis zum
8.2" 1 988 zurückzuzahlen, kam es zu der den
Verjährungsfristlauf auslösenden Schaden-
entstehung.

Durch die geänderten Umsatzsieuerbescheide
vom 4. i.1988verbunden mitderan den Kläger
gerichteten Aufforderung, die ihm im Wege der
Vorsteuer erstaheten Beträge binnen einer Frist
zurücl<zuzahlen, hat sich die bloße Vermögens-
gefährdung in eine konkrete Verschlechterung
der Vermögenslage des Klägers gewandelt.
Denn das Vermögen des Klägers wurde hier-
d u rch zu g u nsten der Fi nanzbehörde forderu n.gs-
belastet. Die Frage, ob und wann gegebenen-
falls die gegen den Kläger ergangenen Umsatz-
steuerbescheide vom 4. 1. 19BB bestandskräftig'r' ,,viirden und eventuellauch ein(rii,;;'-

tqch e i d u n:;:"[1,,: 
ff I9":f:;

,,reit dcs h';iradg, r' rfld
;influß auf den Beginn des

..,rrungsfrist nach S68 StBerG.

: randhabung der Verjährungsfrist des
, od StBerG wird insbesondere auch dem Sinn
und ZwecE< dieser kurzen Verjährungsfrist
gerecht, der dahin geht, daß nur innerhalb eines
überschaubaren, klar gesteckten Rahmens
Regreßrisiken auf den Steuerberater zu-
kommen sollen können. Steuerberater sollen -
ebenso wie etwa Rechtsanwälte - davor ge-
schützt werden, daß RegreBrisiken auf eine
nicht absehbare Zeil ihre berufliche und wirt-
schaftl i che Existenz i n u n ü berschau barer Weise
bedrohen und sie durch Zeitablauf drohenden
Beweisnachteilen ausgesetzt sind. Aber auch
der Reehtsvenkehr braueht klare Verhält-
srisse" Die Möglichkeit späterer Geltendma-

chung von Ansprüchen aus längst vergan-
genen Handlungen oder Unterlassungen des
Steuerberaters würde dies verhindern (vgl. da-
zu G räf e / Le n ze n / R ai n e r,,,Ste u e rb e rate r h aftu n g "
2. Aufl., Rdnr. 851 f.; Späth ,,Die zivilrechtliche
H aftu n g des Sleuerb e r ate rs", 4. Auf 1., Rd n r. 422 ) .

Andererseits wird von dem durch den Pflicht-
verstoß des Steuerberaters betroffenen Man-
danten nichts Unzumutbares verlangt, wenn er
sich über eine eventuelle Regreßinanspruch-
nahme des Steuerberaters innerhalb von drei
Jahren seit den belastenden Steuerbescheiden
entscheiden muß. Soweit weitere Schäden
wahrscheinlich, aber noch nicht zu beziffern
sind, hat er die Möglichkeit der Feststellungs-
klage. Soweit etwa Entscheidungen der Finanz-
gerichte vorg reiflich si nd, kommt auch eine Aus-
einandersetzung der Zivilprozesse in Betracht.
Der Steuerberater könnte sich bei einer zeitlich
so begrenzten Klageerhebung trotz eventuell
nachfolgender Verfahrensausselzung auf sei n
Reg reßrisi ko frü hzeitig einstellen.

Nach all dem begann also der Verjährungsfrist-
lauf des $68 StBerG mit Zugang der Umsatz-
steuerbescheide vom 4.1.1988 samt Abrech-
nung und Zahlungsaufforderung beim Kläger,
der spätestens für den 71.1988 anzunehmen
ist. Die Verjährungsfrist für den Primäranspruch
lief danach am7.1, 1991 undfureinen Sekundär-
anspruch am 7.1.1994 ab. Da der Mahnantrag

vomKla'gererst am 5.2.1994 bei Gerichteinge-
ferg 3eii ist, konnte selbst bei einer,,demnächst"
'r): Jlgtgn Zustellung die Verjährungsfrist nicht
mehr - rechtzeitig - unterbrochen werden, weil
die Verjährungsfrist bereits abgelaufen war.

Vorstehendes gilt für den gesamten Schaden-
ersatzanspruch, also auch für die erst in 1994
zu Lastril des Klägers festgesetzte.n Ausset-
zungsziÄsen. Abgesehen davon, daß der Kläger.
die an ihn erstatteten Vorsteuerbeträge unter
Vorbehalt hätte zu rückerstatten können, so.daß
Aussetzungszinsen nicht angefallen wären -
dann unter Umständen jedoch Kreditzinsen für
d i e Fi na nzi e ru n g d es zur ückzuerstatten d e n Be-
trages -, hätte er das Entstehen solcher Finan-
zierungskosten zu seinen Lasten absehen und
als wahrscheinlichen weiteren Schaden als
Folge der zum Schadenersatz verpflichtenden
Beratung des Beklagten im Rahmen einer Fest-
stellungsklage geltend machen können und
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müssen, um die auch insoweit ab 7.1.1988
laufende Verjährungsfrist rechtzeitig zu unter-
brechen. Der aus einem bestimmten Ereignis
- einer pflichtwidrigen Handlung oder Unterlas-
sung - erwachsene Schaden ist als ein ein-
heitliches Ganzes zu werten, so daß für den
(einheitlichen) Anspruch auf Ersatz dieses
Schadens einschließlich aller voraussehba-
ren Nachteile eine einheitliche Veriährungs-
frist läuft (vgl. Zugehör, a.a.O., S. 14, m.w.N.).

Anm.: Der BGH hat sich im Urteil v.29.2.1996
-IXZR i80/95 - (Gl 96, 125) der Auffassung
des OLG Köln zum Verjährungsbeginn ange-
schlossen.

- Steuerberatung und Abschlußprüfung
- Anmerkung
(OLG Karlsruhe, lJrt.v. 23. 11. 1995 - I U 24/95)

Leitsatz (d. Red.):

Tatbestand:
Die Klägerin, eine Aktionärin der Beklagten,
einer mittelgroßen prüfungspflichtigen Aktien-
gesellschaft,wendet sich mit ihrerAnfechtungs-
klage gegen den in der Hauptversammlung der
Beklagten vom 27.5.1993 gefaßten Beschluß,
die zugleich mit dem Steuerberatungsmandat
betraute Firma Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaft, S., die bereits viermal
zum Abschlußprüfer bestellt wurde, nunmehr
für das Geschäftsjahr 1993 erneut zum
Abschlußprüfer zu bestel len.

Die Klägerin hat vor dem Landgericht geltend
gemacht, die Bestellung der Firma verstoße
gegen die in $43 Wirtschaftsprüferordnung
bzw. S323 Abs. 1 HGB normierte Verpflichtung
zur Unparteilichkeit, da sie gleichzeitig das
Steuerberatungsmandat innehabe, das zur

Partei I ich keit zu g u nsten des Auft rag gebers ver-
pflichte. Auch sei sie gleichzeitig mit dem Unter-
nehmensberatungsmandat betraut. Dadurch
und durch das Steuerberatungsmandat nehme
sie in erheblichem Maße Einfluß auf die Unter-
nehmens- und Bilanzpolitik der Beklagten.
Auch verstoße der Beschluß gegen S319 Abs.2
Nr. 5 HGB, weil der Abschlußprüfer das buch-
halterische Zahlenwerk dergestalt aufbereite,
daß der Abschluß faktisch durch ihn erstellt
werde. Die Kumulierung von Unternehmens-
beratu n gsmandat, Steuerberatu ngsmandat und
Abschlu ßprüfung führe somitzu einer lnteressen-
kollision. Dieser Mißstand werde verstärkt durch
die bereits zum fünften Mal erfolgte Wahl zum
Abschlußprüfer, da die wiederholte Bestellung
zu einer schleichenden Betriebsblindheit und
damit zum Verlust der Unparteilichkeit führe.

Die Klägerin hat beantragt:

Der Beschluß der Hauptversammlung der
Beklagten vom 27.5.1993, durch den die
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft, S., zum Abschlußprüfer für das
Geschäftsjahr '1993 gewählt wurde, wird für
nichtig erklärt.

Die Beklagte hat die Anfechtungsbefugnis der
Klägerin gemäß 5245 AKG bestritten und in
Abrede gestellt, daß die Fir,ma mit einem Unter-
nehmensberatungsmandat betraut worden sei.
Darüber hinaus hat die Beklagte die Auffassung
vertreten, die wiederholte Bestellung zum Ab-
schlußprüfer entspreche gängiger Praxis und
sei auch sinnvoll. Die gleichzeitige Übertragung
des Steuerberatungsmandats verstoße nicht
gegen S319 Abs. 2 Nr. 5 HGB. Ein Befangen-
heitsgrund liege nicht vor, Die Aufbereitung des
buchhalterischen Zahlenwerks und die Erstel-
lung des Abschlusses erfolge nicht durch den
Abschlußprüfer, sondern durch Mitarbeiter im
eigenen Haus,

Das Landgericht hat nach Beweiserhebung die
Klage abgewiesen und zur Begründung ausge-
führt: Nach der Vernehmung des beurkun-
denden Notars sei davon auszugehen, daß die
Klägerin ordnungsgemäß durch ihren Vorstand
Widerspruch gemäß S 245 AtdG eingelegt habe.
Ein Anfechtungsgrund liege aber nicht vor, da
die Bestellung der Firma nicht gegen das
Gesetz verstoße. Der Gesetzgeber des Bilanz-
richtliniengesetzes habe es nicht für notwendig

Abschlußprüfung
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erachtet, Beratung und Prüfung einer Gesell-
schaft durch denselben Prüfer für unvereinbar
zu erklären;auch nach den Berufsrichtlinien der
Wi rtschaftsprüferkam mer I iege kei ne Unverei n-
barkeitvor. Ein Verstoß gegen S319 Abs.2 Nr.5
HGB könne nicht angenommen werden;denn
nach der überzeugenden Aussage des Vor-
stands der Beklagten habe die Firmaweder bei
der Führung der Bücher noch bei der Aufstel-
lung des zu prüfenden Jahresabschlusses mit-
gewirl<t. Auch die wiederholte Bestellung zum
Abschlußprüfer werde als allgemein üblich
angesehen. lm übrigen habe die Beweisauf-
nahme auch ergeben, daß die Firma kein Unter-
nehmensberatungsmandat bei der Beklagten
besitze.

Wegen der weiteren Einzelheiten, auch zum
Sachverhalt,wird auf das Urteil des Landgerichts
Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klägerin
unter Bezugnahme auf ihren erstinstanzlichen
Vortrag. Sie hebt erneut darauf ab, daß die Vor-
schriften der SS43 Wirtschaftsprüferordnung
und 323 Abs. '1 HGB einerseits und SS32,33
Steuerberatu ngsgesetz andererseits ei n g leich-
zeitiges Tätigwerden als Abschlußprüfer und
Steuerberater verböten; einer ausdrücklichen
Nennung dieser Konstellation in $319 BGB
habe es daher rticht bedurft. Seiner Pflicht zur
Parteiergreifung für seinen Mandanten komme
der Steuerberater durch seine Einflußnahme
auf die unternehmerischen Entscheidungen
nach, so daß de facto keine Entscheidung ohne
den Steuerberater getroffen werde, während er

als Abschlußprüfer als unparteiische lnstanz im
Hinblick auf den unternehmerischen Erfolg
auch die Qualität der Steuerberatung zu prüfen
habe.

Auch die Beklagte wiederholt und vertieft ihr

erstinstanzliches Vorbringen' Sie meint, S319
HGB enthalte eine abschließende Regelung der
AusschlußgrÜnde als Ergebnis einer bewußten
Entscheidung des Gesetzgebes, auf eine obli-
gatorischeTrennung von PrÜfung und Beratung
zu verzichten. Die von der Klägerin geforderte
Parteilichkeit des Steuerberaters beziehe sich
auf das Verhältnis zwischen Unternehmen und
Fiskus. Eine sachgerechte Steuerberatung
diene dem Wohl des Unternehmens und damit
auch den lnteressen der Anteilseigner und

Gläubiger der Gesellschaft. Zwischen steuer-
böratender und Prüfungstätigkeit bestehe des-
halb kein' lnteressengegensatz, sondern ein
prinzipieller lnteressengleichklang, weil auch
d1e gesetzlichen Vorschriften über die Abschluß-
prüfung vonruiegend dem Publikumsinteresse
dienten.

Mit Schriftsatz vom 25.9.1995 beantragt die
Klägerin ergänzend, der Beklagten die Vorlage
der für den rnaßgeblichen Zeitraum erstellen
Rechnungen der Firma aufzugeben' Daraus
werde zu ersehen sein, in welchem Umfang und
in welcher Funktion die Firma für die Beklagte
tätig geworden sei und daß deshalb die Ab-
schlußprüfung mit der Steuerberatung nicht
vereinbar sei.

Aus den Gründen:
Die Berufung der Klägerin ist zulässig und
begründet.

Zu Recht und mit der Berufung nicht angegriffen
ist das Landgericht von der Anfechtungsbe-
fugnis der Klägerin gemäßS245Zttl'1AktG aus-
gegangen. Die Anfechtungsklage ist jedoch
gemäB 5243 AktG auch begründet, weil der
Hauptversammlungsbeschluß der Beklagten
vom 27.5.1993 wegen Verstoßes gegen $319
Abs. 2 Nr. 5, Abs. 3 Nr. 2 HGB nichtig ist. 

-

Nach herrschender Rechtsansicht enthält $319
Abs. 2 und 3 HGB einen abschließenden
Katalog der absoluten AusschlußgrÜnde für
d ie Absch I u ß p rüfe rtäti g keil ( G K- H G B / M arsch -

Bar n e r, 4. Au f 1.,$ 3 79, Rdn. 2 ; Kö I n e r Ko m m e ntar
zum Aktiengesetz Band 4, 2. Aufl., 5379 HGA
Rdn.16).

Mit der Wahl der Firma zum Abschlußprüfer
wurde gegen S319 Abs. 2 Nr. 5 HGB verstoßen.
Nach dieser Vorschrift ist von der Prüfertätigkeit
ausgeschlossen, wer bei der Führung der
Bücher oder der Aufstellung des zu prüfenden
Jahresabschlusses Über die Prüfungstätigkeit
l"irinaus mitgewirkt hat, weil eine objektive, unab-
l-qän g i ge Prüf u n g ei nes Sachverhalts zweifel haft
idt, an dessen Zustandekommen der Prüfer mit-
gewirtct haI (Kölner Kommentar, a.a.O., Rdn' 41)'

Entgegbn der Auffassung der Klägerin ist die
steuerberatende Tätigkeit der Firma allein kein
Ausschlußgrund im Sinne des $319 Abs' 2 und
Abs. 3 HGB. Vorschläge, den Ausschlußgrund

rE



des S319 Abs, 2 Nr. 5 auf alle Formen von Bera-
tung und gleichzeitiger Prüfung zu erstrecken,
wurden vom Gesetzgeber ebenso abgelehnt
(vgl. Bayerisches Oberstes Landgericht,
NJW-RR 1988, 163 mit Hinweis auf das Gesetz-
gebungsverfahren) wie eine zeitliche Begren-
zung der Tätigkeit des Abschlußprüfers (Kölner
Kommentar, a.a.O., Rdn. 41 ).

Vielmehr wurde vom Gesetzgeber bewußt
auf eine obligatorische Tfennung von Prü-
fung und Beratung verzichtet (Baumbach/
Hopt, HGB, 29. Aufl., $379 Fdn. 11)' DaB ein
Prüfer dieselbe Gesellschaft sowohl beraten als
auch prüfen kann, folgt auch aus $3'19 Abs. 2
Nr. 8 HGB, wonach er bei gleichzeitiger Prüfung
und Beratung nur im Falle der Umsatzabhän-
gigkeit von der Abschlußprüfung ausge-
schlossen ist.

Danach scheidet die gleichzeitige Steuer-
beratung allein als Anfechtungsgrund aus.
Ein solcher tiegt jedoch vor, wenn weitere Um-
stände hinzutreten, die aus der Art der Beratung
im Einzelfall einen Verstoß gegen S319 Abs. 2
Nr. 5 HGB begründen, weil der Abschlußprüfer
bei der Führung der Bücher oder der Aufstel-
lung des zu prüfenden Jahresabschlusses mit-
gewirld hat.

Solche Umstände hat die Beweisaufnahme im
vorliegenden Fall ergeben.

Das Vorstandsmitglied der Beklagten, hat in

sei ner Parteiverneh m u n g erster I nstanz ausge-
sagt, ,,es kommt selbstverständlich vor, daß zu
Einzelfragen der Steuerberater uns Hinweise
geben muß, ob eventuelle Rückstellungen aus-
reichen und überhaupt zulässig sindl' ln seiner
erneuten Vernehmung vor dem Senat hat das
Vorstandsmitglied diese Aussage dahin ein-
gegrenzt, daß mit der Zulässigkeit die steuer-
pflichtige Zulässigkeit gemeint sei. Dies ändert
jedoch nichts an der auch handelsrechtlichen
Relevanz aufgrund steuerlicher Überlegungen
eingestellter Rückstellungen, Aus der Aussage
des Vorstandsmitglieds ergibt sich eindeutig,
daß die Firma als Steuerberaterin erheblichen
Einfluß auf die Gestaltung solcher Rückstellun-
gen in Einzelfällen nimmt. Auch werden Rück-
stellungen, die sich aus den einzelnen Steuer-
erklärungen ergeben, übernommen. Schließ-
lich fließen, wie sich aus den Angaben des
Vorstandsmitglieds weiter ergibt, auch andere

Angaben des Steuerberaters in die Gestaltung
des handelsrechtlichen Abschlusses ein. Hierin
liegt ein Verstoß gegen S319 Abs.2 Nr.5 HGB.

Die Firma ging als Steuerberaterin über den
Bereich allgemeineri abstrakter Beratung
hinaus. Das Ergebnis der Steuerberatung
schlägt sich bei der Führung der Bücher
oder der Aufstellung des Jahresabschlusses
nieder. Die abschlußprüfende Abteilung der
Firma kommt in die Lage, beurteilen zu
müssen, ob die steuerberatende Abteilung
der gleichen Firma zutreffende Ansätze
gewählt hat. Dies macht die Bestellung zum
Abschlußprüfer nichtig. Unter diesen Um-
ständen kann dahingestellt bleiben, ob es bei

einer fachkundigen und sachgerechten Steuer-
beratung denkbar ist, daß die Bewertungs- und
Aktivierungswahlrechte tatsächlich, wie das
Vorstandsm itg I ied ausgesagt hat, oh ne Ei nf I u ß-

nahme des Steuerberaters allein von der
Beklagten ausgeübt werden.

Da die Firma schon seit Jahren in ihrer Doppel-
rolle tätig war, ist davon auszugehen, daß die
Konf I i ktslage schon seit längerer Zeit andauerte.

Anmerkung:
Zu dieser Entscheidung sind Anmerkungen von
Pestke, Steuerberatung 1996, 43, Crezelius, ZIP
1996,229, und Schulze-Osterloh, EWIR 1996,
'129, bereits erschienen. Das OLG Karlsruhe
geht über die bisherigen Veröffentlichungen in

der Literatur (Küting-Weber, Handbuch der
Rech n ung steg ung, $ 31 I HG B, 1 20 ; Bau m bach-
H ueck G m bH- Gesetz $ 41, 72 ; Bau m bach - H opt,

5319,7) und des BGH (/VJW7992,2021) hinaus'
Diese halten Einwirkungen des Prüfers für un-
schädlich, wenn sie im Vorgriff auT die spätere
Prüf u n gstäti g keit erfol gten.

Um Risiken aus dem Wege zu gehen, bleibt nur
die Möglichkeit, Prüfungsaufträge an Dritte zu
vergeben.

Beachtet werden sollte eine Verlautbarung des
Bundesamtes für das Kreditwesen v. 5' 1.1996.
Danach sei bei Krediten über 250.000,- DM ein
vom Abschlußprüfer testierter Jahresabschluß
stets erforderlich, wenn das Unternehmen prü-
fungspflichtig ist oder eine freiwillige Prüfung
erfolgte. ln den übrigen Fällen sei der Jahres-
abschluß durch einen Steuerberater zu prüfen
und ein entsprechender Prüfungsvermerk zu
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erteilen. Die vom Steuerberater erstellte Bilanz
soll nicht ausreichen, vielmehr sein ein gem.

S319 HGB unabhängiger PrÜfer zu bestellen,
wenn der Jahresabschluß nicht die Angaben
eines Volltestates enthalte. Hier bleibt abzu-
warten, inwieweit die Verlautbarung des Bun-
desamtes u mgesetzt wi rd.

Sie konnte dazu führen, daß uber $316 HGB
hinaus auch kleine Kapital-, Personengesell-
schaften oder Einzelunternehmen prÜfungs-
pflichtig werden, wenn die o.g. Kreditsumme
überschritten wird (Dr. Gräfe).

- Verdeckte GewinnausschÜttu ng
- Schaden
- Anmerkung
(OLG Köln, Urt.v. 16.3.1995 - 7 U 96/94)

Leitsätze (d.Red.):

1. Der Steuerberater hat verdeckte Ge-
winnausschüttungen bei der Mandantin
zu vermeiden.

2.Da eine nicht zeitnahme Auszahlung
der Tantieme bei der Anerkennung durch
die Finanzbehörden auf Schwierigkeiten
stößt, bedarf es eines Hinweises an den
Mandanten, wenn die verspätete Zah-
lung erkennbar wird.

3. Steuervorteile des Geschäftsführers
durch die Anrechnung der Körperschaft'
steuer sind beim Schadenersatzanspruch
der GmbH nicht anzurechnen. (bestritten,
vgl. OLG Düsseldod, Urt.u. 15.11.1990
- 18 U 242/88 - Gl 1991,1.50 unter Hin'
weis auf BGH NJW1977,1283).

Aus den Gründen:
Die Klägerin hat ihren vormals mit dem Klage-
antrag zu 2) verfolgten Feststellungsantrag,
dem das Landgericht in dem angefochtenen
Urteil entsprochen hatte, nach Erörterung der
Sach- und Rechtslage in der Berufungsver-
handlung zurückgenommen. Sie hat ferner die
Berufung gegen die Abweisung ihres vormals
auf Zahlung von 7.415,- DM gerichteten Klage-
antrags zu 1) teilweise zurückgenommen und
begehrt jetzt nur noch die Zahlung von 6.053,-
DM nebst Zinsen. Die in diesem Umfang durch-
geführte Berufung ist zulässig und hat auch in
der Sache, von Abstrichen im Zinspunkt abge-
sehen, Erfolg.

1. Die Beklagten sind der Klägerin zum Scha-
denersatz verpflichtet, weil sie ihre Beratungs-
pflichten aus dem Steuerberatungsvertrag im
Zusammen hang mit der Tantiemevereinbarung
zugunsten des Geschäftsführers der Klägerin
verletzt haben.

a) Die auf den 31.12.1988 datierende schrift-
liche Taniemevereinbarung ist unstreitig vom
Finanzamt K.-Außenstadi nicht anerkannt und
als verdeckte Gewinnausschüttung behan-
delt worden, weil die Tantieme erst knapp f ünf
Monate nach dem vereinbarten Fälligkeits-
termin ausgezahlt worden ist. Der Beklagte
zu 1) hätte die Klägerin darauf hinweisen
müssen, daß eine am Fälligkeitstermin aus-
gerichtete zeitnahe Auszahlung derTantieme
erfolgen nrußte, um eine steuerliche Anerken-
n u ng derVereinbarung zu gewäh rleisten. I nsbe-
sondere angesichts der zu einem Ehegatten-
Anstellungsvertrag ergangenen Entscheidung
des Bundesfinanzhofs vom 11.10.1989 (BFH/
NV 1990, 364) mußie er damit rechnen, daß
eine nicht zeitnah am Fälligkeitstermin ausge-
richtete Auszahlung der Tantieme bei der An-
erkennung durch die Finanzbehörden auf
Schwierigkeiten stoßen konnte. Das hätte ihm
Anlaß für einen vorsorglichen Hinweis an die
Klägerin geben müssen. Ein Steuerberater ist
grundsätzlich verpflichtet, im Rahmen des
Steuerberatungsvertrages seinen Mandanten
auf drohende Steuernachteile hinzuweisen
(Gräfe/Lenzen/Rainer, Steuerberaterhaftung,
2. Aufl., Rz. 263). Ob das Finanzamt K. die An-
erkennung der Tantiemevereinbarung wegen
ve rspätete r Auszah I u n g objetdiv zu Recht verwei-

Steuerberaterhaftung
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gert hat oder hätte anders entscheiden mÜssen,
weil derVorgang gegenüberdemvon dem Bun-
desfinanzhof am 1 1. 10. 1989 entschiedenen
Sachverhalt rechtserhebliche Unterschiede auf-
wies, kann an dieser Stelle offenbleiben.

b) Das Landgericht hat eine Pflichtverletzung
des Beklaglen zu 1) unter anderem mit der
Begründung verneint, es habe bis zum SteÜer-
jahr 1989 ersichtlich keine Probleme in bezug
auf die steuerliche Behandlung der Tantieme-
zahlungen an den Geschäftsführer der Klägerin
gegeben. ln der Berufungsverhandlung ist in-
dessen unstreitig geworden, daß während der
gesamten Dauer der 1978 übernommenen
Steue rberatertäti g keit seitens der Beklagten der
Geschäftsf ü h rer der Klägeri n erstmals d u rch d ie
Vereinbarung vom 31.12.1988 Anspruch auf
eine Tantieme erhielt. Die im Ausgangsvertrag
vom 10.5.1972 zwischen der Klägerin und
ihrem Geschäftsführer vereinbarte Jahrestan-
tieme war durch die Ergänzungsvereinbarung
vom 14.4..1976 entfallen. Eine vormals reibungs-
lose Anerkennungspraxis der Behörden, auf
deren Fortbestand der Beklagte zu 1) hätte ver-
trauen dürfen, bestand also nicht.

c) Die oben gekennzeichnete Beratungspflicht
des Beklagten zu 1) ist nicht deshalb entfallen,
weil er zu Beginn des Jahres 1990 durch die
Klägerin von seinem umfassenden Mandat der
steuerlichen Beratung entbunden worden war.
Unstreitig war er dennoch beauftragt, wichtige
Abwicklungsmaßnahmen durchzuführen, ins-
besondere den Jahresabschluß 1989 zu
erstellen. lm Zusammenhang mit dem Jah'
resabschluß 1989 kam die Tantiemever-
einbarung vom 31.12.1988 zur Sprache.
Die Vereinbarung mußte bei der Erstellung
des Jahresabschlusses berücksichtigt und
steuerlich ausgewertet werden' lnfolgedes-
sen war der Beklagte zu '1) auch zu den Hin-
weisen verpflichtet, die die Mandantschaft zu
beachten hatte, um die steuerrechtliche Aner-
kennung der getroffenen Vereinbarung nicht
zu gefährden.

d) Der Beklagte hat in beiden lnstanzen be-
hauptet, ihm habe dieTantiemevereinbarung im

Text zu keinem Zeitpunkt trotz entsprechender
. Aufforderungen von seiner Seite vorgelegen. Er

habe nur über mündliche lnformationen verfügt
und mangels Kenntnis des Vertragspartners

nicht gewußt, daß die Tantieme nach der dort
getroffenen Regelung einen Monat nach Bilanz-
aufstellung fällig werden solle. ln{olgedessen
habe er auch keinen Anlaß gehabt, Hinweise
über eine fälligkeitsgerechte Auszahlung zu
geben. Dem hat sich das Landgericht in der
angefochtenen Entscheidung angeschlossen.
Der Senat kann diese Auffassung nicht teilen.
Sofern eine abweichende Fälligkeitsvereinba-
rung nicht getroffen ist, sind Tantiemen umge-
hend nach Feststellung der Bilanz des Jahres,
für das die Tantieme geschuldet ist, auszu-
zahlen. Diese zutreffende und auch dem Prüf-
bericht des Finanzamts K. vom 19.3. 1992 zu-
grunde liegende Auffassung wird im übrigen
auch von den Parteien geteilt. Damit war aber,
wenn denn der Beklagte zu 1) die Fälligkeits-
vereinbarung tatsächlich nicht kannle, für ihn
davon auszugehen, daß die Tantieme sofort
nach Feststellung des Jahresbilanz auszu-
zahlen war, also bereits einen Monat früher,
als es nach der ihm entsprechend seinem
Sachvortrag unbekannten Vereinbarung vom
31.12.'1988 zu geschehen hatte. An seiner
Pflicht zur Beratung über die Gefahren einer
nicht zeitgerechten Auszahlung änderte sich
daher nichts.

2. Aufgrund der von den Beklagten im Beru-
f u ngsverfah ren vorgebrachten steuerrechtl ichen
Einwände zur Schadenberechnung der Klägerin
hat diese ihre Berufung gegen das klageabwei-
sende Urteil des Landgerichtes teilweise zu-
rückgenommen. Der verbleibende Schaden-
betrag von in der Hauptsache 6.053,- DM ist
im Ausgangspunkt unstreitig. Die Beklagten
wenden insoweit lediglich noch ein, die man-
gelnde Anerkennung der Tantiemevereinba-
rung habe dazu geführt, daß einerseits die
Klägerin eine höhere Körperschaftssteuer zu
entrichten habe, d iese Körperschaftssteuer aber
auf die von ihrem Geschäftsführer zu entrich-
tende Einkommensteuer anzurechnen sei und
der dort erzielte Gewinn an Einkommensteuer
die zusätzliche Belastung an Korperschafts-
steuer bei der Klägerin betragsmäßig über-
steige. lm Wege der Vorteilsanrechnung sei
deshalb der Schaden der Klägerin gemindert.
Diese Argumentation geht fehl. Die nach dem
Vortrag der Beklagten zugleich mit dem
Schadenereignis entstandenen Vorteile sind
nämlich nicht bei der Klägerin, sondern bei
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ihrem Geschäftsführer entstanden. Warum
sich die Klägerin die dort erwachsenen Vorteile
schadenrechtlich zurechnen lassen müßte, ist
nicht erkennbar. Mit dem von den Beklagten ins
Feld geführten Aspekt der Vorteilsanrechnung
hai dies nichts zu tun. Unter dem Aspekt der
Vorteilsanrechnung sind nur die mit dem
Schadenereignis zugleich verbundenen Vor-
teile, die dem Geschädigten selbst entstan-
den sind, bei der Schadenberechnung in
Abzug zu bringen.

3. Die Beklagten haben erstmals in der münd-
lichen Verhandlung vom 19.1.1995, im wesent-
lichen aber in nach Verhandlung eingereichten
Schriftsätzen die Auffassung vertreten, der
Klägerin sei ein Schaden deshalb nicht ent-
standen, wei I d ie Tantiemeverei n baru ng steuer-
rechtlich ohnehin nicht anerkennungsfähig
gewesen sei. Bei einer Auszahlung zum Fällig-
keitstermin hätte die Finanzbehörde aus einer
Reihe anderer Gründe die Anerkennung der
Vereinbarung gleichwohl verweigern und die
Tantiemeauszahlung als verdeckte Gewinn-
ausschüttung behandeln müssen. WaS die
Beklagten dazu vorbringen, greift nicht durch:

a) Vertragliche Vereinbarungen werden nur
dann steuerrechtlich anerkannt, wenn sie zivil-
rechtlich wirksam zustande gekommen sind.
Die zivilrechtliche Wirksamkeit der Tantiemen-
vereinbarung vom 31,12.'1988 zweifeln die
Beklagten an, weil der Geschäftsführer der
Klägerin den Vertragstext sowohl in Vertretung
der Gesellschaft als auch für sich selbst unter-
zeichnet habe. Zum damaligen Zeitpunkt sei er
von den Beschränkungen des 5181 BGB
nicht befreit gewesen.

Das geht fehl, weil die Alleingesellschafterin der
Klägering, die Zeugin M. O., von der Vorgehens-
weise ihres Ehemannswußte und schon im Vor-
hinein ihr Einvernehmen damit erklärt hat, Sie
hat bei ihrer Zeugenaussage vor dem Lang-
gericht erklärt, sie habe den maschinenschrift-
lichen Text der Vereinbarung selbst geschrieben;
die Formulierungen hätten von ihrem Ehemann
gestammt. Der Senat hat keine Bedenken,
diesem Teil der Aussage Glauben zu schenken.
Er betraf nicht die eigentliche Beweisfrage,
wann der Beklagte zu 1) von der Vereinbarung
erfahren habe, und nur in diesem Punkt hat sich
das Landgericht von der inhaltliche Richtigkeit

der Aussage der Zeugin nicht überzeugen kön-
nen. Zudem haben die Beklagten auch zu
keinem Zeitpunkt bestritten, daß die Alleinge-
sellschafterin der Klägerin mit der Tantieme-
vereinbarung einverstanden war. Es kann daher
keine Rede davon sein, daß die Klägerin bei
Abschluß der Vereinbarung nicht ordnungs-
gemäß vertreten gewesen sei.

b) Die Beklagten weisen darüber hinaus darauf
hin, daß eine Tantiemevereinbarung zur Ver-
meidung ihrer steuerrechtlichen Bewertung als
verdeckte Gewinnausschüttung nach gefestig-
ter Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs im
voraus getroffen werden muß.ln ihrem Schrift-
satz vom 26.'1.1995 bestreiten die Beklagten
ausdrücklich, daß die das Datum v.31.12.1988
tragende Vereinbarung tatsächlich von diesem
Tag stammt,

Dieses erstmalige bestreiten in einem Schrift-
satz nach Schluß der Berufungsverhandlung
gibt dem Senat keine Anlaß, die mündliche Ver-
handlung wieder zu eröffnen. Die Beklagten
hatten während des gut zweijährigen Verfahrens
in zwei lnstanzen ausreichend Gelegenheit,zu
den tatsächl ichen Gegebenheiten vorzutragen
und den Vortrag der Gegenseite zu bestreiten.
Nur ergänzend'wird darauf hingewiesen, daß
die äußerliche Gestaltung der Vereinbarung
keinen Hinweis darauf gibt, daß das Datum
manipuliert worden sei. Es ist daher auch nicht
zu sehen, mit welchem Argument die Finanz-
behörde den datumsgerechten Abschluß der
Verein baru ng hätte anzweifeln sollen.

c) ln der mündlichen Verhandlung haben die
Beklagten erstmals die Auffassung vertreten,
nach dem Klagevorbringen selbst habe die
Tantiemevereinbarung nicht steuerlich aner-
kannt werden können, weil die zunächst vorge-
sehene Gewinnbeteiligung in Höhe von 50%o
nach einer angeblichen Unterredung mit dem
Erstbeklagten am 26.21990 auf 300/o abge-
ändert worden sei. Eine Rückwirkung dieser
Anderung auf das Geschäftsjahr 1989 sei
steuerrechtlich nicht möglich gewesen.

Auch dem kann sich der Senat nicht an-
schließen. Die vereinbarte Erhöhung einer
Gewinnbetei ligu ng wi rd allerdings vom Steuer-
recht nur mitWirkung für die Zukunft anerkannt;
die rückwirkend vereinbarte Erhöhung wird als



verdecKe Gewi n naussch üttu n g betrachtet (vgl.
Handwörterbuch des Sfeuerrechts, 2. Auft.,
Stichwort,,verdeckte Gewinnausschüttung"
unter Ziff. 3.a). Das steuerpflichtige Unter-
nehmen soll nicht die Möglichkeit haben, in
Kenntnis des Jahresgewinnergebnisses die
Tantieme noch nachträglich heraufsetzen und
auf diese Weise ihre eigene Steuerpflicht ver-
mindern zu können. Darum geht es bei der
nachträglichen Senkung des Gewinnbeteili-
gungssatzes, wie im Streitfall - nicht. Sie führt
zu einer Erhöhung der Steuerpflicht des Unter-
nehmens, so daß bereits von daher aus der
Sicht des Steuerrechts wenig Veranlassung be-
steht, dieser Vereinbarung die Anerkennung zu
versagen. Für ihre gegenteilige Auffassung
berufen sich die Beklagten zu Unrecht auf das
Urteil des BFH v, 4.12.1991 (BStBl.1992,Teil ll.,

S. 362 ff.). Danach kann eine ursprünglich
objektiv bestehende Unklarheit über die getrof-
fene Vereinbarung - das schriftlich Vereinbarte
stimmte in dem dortigen Fall mit dem tatsächlich
Gewollten nicht überein - zwar später beseitigt
werden, steuerrechtlich aber nur mitWirkung für
die Zukunft. Daraus lassen sich für die hier zu
entscheidende Problematik keine Rücksch lüsse
ziehen.

d) Die Beklagten sind schließlich der Auffas-
sung, die Tantiemevereinbarung sei für eine
steuerrechtliche Anerkennung ohnehin zu un-
bestimmt, weil ihre Bemessungsgrundlage
der ,,Gewinn, vor Steuern" sein solle. Diese
Formulierung lasse unklar, ob der Gewinn nach
Handelsbi lanz oder nach Steue rbilanzgemei nt
sei oder ob auch eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung, die den Gewinn erhöhe, Bemes-
sungsgrundlage für die Tantieme sein solle. Ob
diese Auffassung im Grundsatz richtig ist oder
nicht, braucht der Senat nicht zu entscheiden.
Sie ist auch in dem von den Beklagten zitierten
Urteil des BFH v. 26.2.1992 (BStBt. t992,TeiHt,
S. 697 ff) ausdrücklich offengelassen worden
(a.a.O. S. 693 ff). Nach Aktentage spricht hier
nämlich allds dafür, daß sich das von den Ver-
tragspartnern Gewollte eindeutig deshalb er-
mitteln läßt, weil bereits in derVereinbarung vom
10.5.1972 eine Jahrestantieme von 2Oo/o ,yor
Berücksichtigung der nicht abzugsfähigen
Steuern" ausbedungen worden war. Diese
Regelung ist bis 1976 praktiziert und offenbar
von den Steuerbehörden auch anerkannt

worden. Es ist davon auszugehen, daß die
Vertragspartner d ie se i nerzeit praktizierten u nd
anerkannten Bemessu ngsgr,u nd lagen auch bei
der Vereinbarung vom 31. 12, 1988 gelten lassen
wollten. Der Senat sieht auch an dieser Stelle
wieder keinen Anlaß, zwecks vollständiger Sach-
aufklärung zu dieser bis zum Ende der Beru-
fungsverhandlung nicht angesprochenen Frage
die mündliche Verhandlung wieder zu eröffnen.

e) Die Beklagten haben ferner die Auffassung
vertreten, der ursprünglich vereinbarte Tan-
tiemesat von 500/o sei steuerrechtlich als
nicht angemessen anzusehen und habe des-
halb ebenfalls als verdeckte Gewinnausschüt-
tung gewertetwerden müssen.Wäre das richtig,
so würde allerdings die nach dem Vorbringen
der Klägerin am 26.7.1990 vorgenommene
Reduzierung der Tantieme auf 300/o die erste
steuerrechtl ich wi rsame Verei n baru n g darstel-
len. Das könnte zur Folge haben, daß sie nicht
als rückwirkend mögliche Verringerung des
Tantiemesatzes anzusehen sein könnte, son-
dern als eine erstmalige und daher nur mit
Wirkung für das kommende Geschäftsjahrwirk-
same Vereinbarung.
lndessen läßt sich nach Aktenlage diaAnge-
messenheit des Gehaltes des Geschäftsführers
der Klägerin im Hi nbl ick auf die Tantiemeverein-
barung nicht beurteilen. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofes gibt es für die
Beurteilung der Angemessenheit dieser Be-
züge keine festen Regeln. Die obere Grenze ist
im Einzelfall durch Schätzung zu ermitteln.
Beurteilungskriterien sind Art und Umfang der
Tätigkeit, die künftigen Ertragsaussichten des
Unternehmens, das Verhältnis des Geschäfts-
füh rergehalles zum Gesamtgewinn u nd zur ver-
bleibenden Kapitalverzinsung sowie Art und
Höhe der Vergütungen, die gleichartige Betriebe
ihren Geschäftsführern für entsprechende
Leistungen gewähren (vgl. BFH, Urt.v. 28. 6. 1989,
ESIB/. 1989,Teil ll,5.854,856 t.). Zu dieser ab-
schließenden Beurteilung reichen auch dievon
den Beklagten in ih rem Sch riftsatz v. 26. 1 . 1 995
zusammengetragenen Zahlen ü ber d ie Ertrags-
situation der Klägerin nicht aus. Es wäre Auf-
gabe der Beklagten gewesen, rechtzeitig im
Verfahren darzutun, daß die Finanzbehörde
nach den gegebenen Umständen objektiven
Anlaß gehabt hätte, die Anerkennung der Tan-
tiemevereinbarung auch aus anderen Gründen
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zu verweigern, wenn die Vergütung rechtzeitig
zum Fälligkeitstermin gezahlt worden wäre.

4. Den ihr danach entstandenen Schaden muß
die Klägerin nicht nach S254 BGB ganz oder
teilweise selbst tragen, weil sie gegen den
Steuerbescheid, in welchem die Tantiemever-
einbarung wegen der verspäteten Auszahlung
der Vergütung nicht anerkannt wurde, kein
Rechtsmittel eingelegt hat. Zwar mochte die
Rechtslage nicht eindeutig sein, weil die zuvor
vom BFH, insbesondere in der oben zitierten
Entscheidung vom 11. 10. "1989, beurteilten Fälle
nichtvollständig gleichgelagert waren und dort
(noch) längere Zeiträume zwischen der Fällig-
keit der Tanttemevergütung und ihrdr Auszah-
lung vorgelegen hatten. Nach der damaligen
höchstrichterlichen Entscheidungslage mußte
jedoch die Verfolgung von Rechtsmitteln als
risikobehaftet angesehen werden, und es
kann der Klägerin im Rahmen des $254 BGB
nicht als Verschulden angerechnet werden,
wenn sie bei der Abwägung zwischen den
Erfolgsaussichten des Rechtsmittels und dem
Risi ko weiter entsteh ender Rechtsverfol g u n gs-
kosten auf die Einlegung weiterer Rechtsbehelfe
verzichtete. Bezeichnenderweise haben die
Beklagten bis zum Abschluß der mündlichen
Berufungsverhandlung der Klägerin eine der-
artige Rechtsmitteleinlegung selbst nicht an-
gesonnen, sondern auch dies erstmals nach
Schluß der mündlichen Verhandlung unter Hin-
weis auf eineri Beschluß des BFH v. 2B'7'1993
(lVVSelfe 345) gellend gemacht, in welcher in
Abgrenzung zu der vorangegangenen Recht-
sprechung ausge{ührt wird, daß die nicht fällig-
keitsge rechte Auszah I u n g ei ner Gewi n ntantieme
nicht notwendi gerweise zur An nah me einer ver-
deckten Gewinnausschüttung führen muß' Diese

nach Bestandskraft des gegen die Klägerin er-

gan genen Steuerbescheides veröifentl ichte Ent-

scheidung kann indessen bei der Beantwortung
der Frage, ob die Klägerin im Sinne des S254
BGB schuldhaft auf Rechtsbehelfe verzichtet hat,

nicht zu ihren Lasten herangezogen werden'

Anmerkung:
Die Entscheidung des OLG KÖln ist hinsichtlich
der Schadenberechnung angreifbar. Die Tren-

nung der Vermögensphäre der GmbH von der
des Gesellschafters entspricht nicht den wirt-
schaft I i chen Gegeben heiten. Bei Gesel lschafter-

Geschäftsführern entspricht das Gesellschafts-
vermögen bei wirtschaftlicher Betrachtung
lediglich dem Sondervermögen des Geschäfts-
führers. Der Nachteil der GmbH führt gleich-
zeilig zu einem Vorteil beim Gesellschafter-
Geschäftsf ührer in dessen privater, einkommen-
steuerlicher Vermögensphäre. Ohne Gewinn-
aussch üttu n g u nd Körperschaftsteuerbelastu ng

gäbe es keine Gutschrift zur Verwendung bei

der Einkommensteuer.

Der BGH und das OLG Frankfurt haben eine
konsolidierte Schadenbetrachtung bei Be-

triebsumwandlungen, die naturgemäß nicht nur
Vorteile mit sich bringen, ausdrücklich bejaht'
(OLG Frankfurt, Gl 1995, 229)' ln diesen Ent-

scherdungen handelte es sich um Familien, die
als wirtschaftliche Einheit betrachtet wurden'
(BG H, G t 1 986, 1 69 :WM 1986, 1 477 ; WM 1 985'
319). lm Falle der verdeckten Gewinnaus-
schüttung konzentrieren sich die steuerlichen
Vor- und Nachteile auf den Gesellschafter der
GmbH, der gleichzeitig deren Arbeitnehmer
ist. (ebenso bei Betriebsaufspaltungen: OLG

Oldenburg, Gl 1993, 223, rechtskräftig nach
Nichtannahmebeschluß des BGHv' 30.9' 1993,

IXZR 221/92). (Dn Gräfe)

- Abschlußprüfer
- Unternehmensverkauf
- beratendeTätigkeit
(OLG Stuttgart,lJrt.v. 25.7.1995 - 12 U 57/94
n. rkr. - WPK-Mitt. 1 995, 222)

Leitsatz:

Es ist rechtlich nicht ausgeschlossen'
daß auch Dritte, z.B. die Gesellschafter
des geprüften Unternehmens, in den
Schutzbereich des 5323 Abe. 1 HGB ver-
traglich einbezogen werden. Eine solche
Einbeziehung kommt u.a. dann in Be'
tracht, wenn die Gesellschafter gleich'
zeitig vom Abschlußprüfer beraten wer-
den und das Ergebnis der Absehlußprü-
fung im Rahmen von Verhandlungen über
den Verkauf des geprüften Unternehmens
Berücksichtigung f indet.

Dritthaftung

IE



Zum Sachverhalt:
Die Kläger verlangen von der Beklagten
Schadenersatz i. H. v. 485.000,- DM, da sie aut
grund einer mit ihrer Streithelferin vereinbarten
Freistellung diesen Betrag zu zahlen gehabt
hätten.

Die Kläger waren alleinige Gesellschafter der
Firma...GmbH und auch deren Geschäftsführer.
Mit notariellem Verkauf- und Abtretungsvertrag
vom 12.'11.1990 (K10) verkauften sie ihre Ge-
schäftsanteile zum Preis von 23.700.000,- DM
an die Streithelferin unter deren damaliger Fir-
mierung ,,..1'. Die Streithelferin stand wiederum
unier dem Einfluß der... , weshalb in dem nota-
riellen Vertrag die Veräußerung und Abtretung
unter der aufschiebenden Bedingung stand,
daß der ... der ... seine Zuslimmung zum Ver.
tragsschluß erteile. Diese Zustimmung wurde
in der Folgezeit auch dann erteilt,
Dem Vertragsabsch lu ß gingen langwierige Kauf-
preis- und Vertragsverhandlungen voraus, wo-
bei die lnteressen der Käuferseite durch die
Zeugen wahrgenommen werden. Die Kläger
ließen sich bei diesenVerhandlungen in derZeit
vom September bis Novembell99O durch
Mitarbeiter der Beklagten in rechtlicher und
steuerlicher H i nsicht beraten.

Darüber hinaus war die Beklagte von der ... mit
der Prüfung des Jahresabschlusses der Gesell-
schaftzum 31,5. 1990 beauftragt und führte ihre
Prüfarbeiten in etwawährend des gleichen Zeit-
raums aus. Unter dem 5. 11. 1990 erteilte sie den
Bestdtigungsvermerk für den Jahresabschluß
zum 31.5.1990, leitete der... ihren Prüfungs-
bericht jedoch erst nach Abschluß des nota-
rielien Kaufuertrags zu. Diesem ist ein nicht
geprüfter Jahresabschluß zum 31.5.1990 bei-
gefügt, der im wesentlichen dem geprüften Jah-
resabschl u ß entspricht.

Der notarielle Kauf- und Abtreturtgsvertrag ent-
hält unter $3 folgende Regelung:

Die Verkäufer verpflichten sich, den Käufer und
die Gesellschaft vollständig und rechtzeitig frei-
zustellen, ... von allen Steuern und Abgaben
einschließlich Zuschlägen, die als Folge von vor
dem Vertragsabschluß begründeten Sachver-
halten aufgrund einer späteren steuerlichen
Außenprüfung bestandskräftig veranlaßt wer-
den, soweit diese nicht in den Abschlüssen i. S. d.

nachstehenden $4 ausgewiesen oder zurück-
gestellt worden sind.
ln $4 des notariellen Verkauf- und Abtretungs-
vertrags wird klargestellt, daß der von der
Beklagten zu testierende Jahresabschluß auf
den Abgrenzungszeitpunkt (1, 6. 1990, 0.000 Uhr)
maßgebend sein soll,

Unter Bezugnahme auf diese vertragliche
Regelung nahm die Streithelferin die Kläger
wegen eines Betrags von 485.088,- DM in
Anspruch, da der ... für das Geschäftsjahr
1989/90 eine Körperschaftsnachsteuer von
485.088,- DM in Rechnung gestellt worden sei,
ohne daß in dem testierten Jahresabschluß eine
e nts p rec h e n d e Kö r p e rsc h aftsste u e r rü c kste I I u n g
gebildetworden sei. Die Kläger leisteten hierauf
den verlangten Betrag zugunsten der ...
Die Parteien sind sich einig, daß die in der
testierten Bi lanz vorgenom mene Körperschafts-
steuerrückstel I u ng n icht den G ru ndsätzen ei ner
ordnu ngsgemäßen Bilanzieru ng entspricht.

Die Kläger, die der Ansicht sind, daß die
Beklagte für die Folgen der unzureichenden
Körperschaftssteuerrückstellung einzustehen
habe, haben vorgetragen, nach der Regelung in
dem notariellen Vertrag mit ihrer Streithelferin
habe sie den von dieser verlangten Betrag un-
bedingt geschuldet. Daß der Jahresüberschuß
im Geschäftsjahr 1989/90 niedrigerausgefallen
wäre, wenn die Rückstellung ordnungsgemäß
gebildetworden wäre, spiele keine Rolle, da der
Jahresüberschuß nur eine von mehreren Kom-
ponenten sei, aus dem der Kaufpreis für die
Geschäftsanteile ermittelt worden sei. (. . .)
Die Beklagte, die zum einen meint, für Schaden-
ersatzansprüche wegen Verletzung des ihr von
der ... erteilten Pr.üfauftrags sei entsprechend
S 323 HGB aussch ließlich d iese aktivleg iti miert,
hat weiterhin vorgetragen, durch die fehlende
Rückstellung sei der... kein Vermögensschaden
entstanden, da d ie u nzutreffende Körperschafts-
steuerrückstellung nur a) einer ,,Phasenver-
schiebung" geführt habe. Jedoch selbst dann,
wenn die Kläger von der Streithelferin zu Recht
in Anspruch genommen worden seien, sei
diesen hierdurch kein Schaden entstanden, da,
wenn in dem Jahresabschluß Rückstellungen in
der erforderlichen Höhe vorgenom men worden
wären, die Streithelferin wegen des dann ge-
ringer ausgewiesenen Gewinns notwendiger-
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weise auch lediglich einen geringeren Kauf-
preis bezahlt hätte.

lm übrigen sei der notarielle Vertrag mit der
Streithelferin auch unwirksam, da zum Zeitpunkt
der Beurkundung dieAnlage 5 dem Notar nicht
vorgelegen habe.

Das Landgericht hat durch Urteil v. 18.11.1993
die Klage abgewiesen, da es der Überzeugung
war, daß beieinem rechtmäßigen Verhalten der
Beklagten, also bei einem von ihr testierten Jah-
resabschlusses mit einer zutreffenden Körper-
schaftssteuerrückstel I u ng, d ie Kläger wi rtschaft-
lich so stehen würden, wie sie jetzt standen.
Für diesen Fall könne nämlich nicht ernstlich
zweifelhaft sein, daß die Streithelferin auf einer
entsprechenden Kaufpreisherabsetzung be-
standen hätte, wobei der herabzusetzende
Betrag dem von den Klägern wegen der un-
zureichenden Steuerrückstellung geleisteten
Betrag entsprechen würde.

Gegen das den Klägern am 9.12.1993 zuge-
stellte Urteil haben diese am 7.1.1994 Berufung
eingelegt und nach Verlängerung der Berufungs-
begründungsf rist bis 7 3. 1994 am 3.3. 1994 ihre
Berufung mit einer Begründung versehen.

Die Klägertragen vor, im September und Oktober
1990 hätten verschiedene Besprechungen be-
züglich der beabsichtigten Veräußerung ihrer
Geschäftsanteile stattgefunden. Es seien auch
meh rere Vertragsentwü rfe geferti gt worden. Am
10.10.1990 sei sodann in München in der
Anwalts.kanzlei ... in Anwesenheit von Rechts-
anwalt ... eine weitere Besprechung erfolgt, in
deren Verlauf man sich auf den dann auch nota-
riell beurkundeten Kaufpreis von 23.700.000,-
DM geeinigt habe. Bei den späteren Vertrags-
verhandlungen sei die Höhe des Kaufpreises
nicht mehr Gegenstand der ErÖrterungen ge-
wesen. Bei der erwähnten Verhandlung in M.
habe noch keine Bilanz vorgblegen. Die Käufer-
seite sei an einer exakten Festlegung des Bilanz-
gewi nns nicht interessiert gewesen, vielmehr an
einem Vertragsschluß noch vor Jahresende. ln
dem Vertrag habe lediglich unter $6 ll Ziff. 1.5
aufgenommen werden sollen, daß das Eigen-
kapital der ... mindestens 3 Mio. DM betrage.

Der dem Kaufvertrag als Anlage beigefügte
nicht geprüfte Jahresabschluß der ... sei ihnen
erst am 711.1990 von der Beklagten zuge-

gangen. Den testierten Jahresabschluß hätten
sie erst Ende November 1gg0 erhalten. Bereits
am 12.11.1990 sei jedoch der notarieile Kauf-
vertrag u nlersch rieben worden. Das Landgericht
sei deshalb zu Unrecht davon ausgeEangen,
daß der Kaufpreis für die Gesellschaftsanteile
durch den Gewinn der ... zum 3i.b.1990 be-
stimmt gewesen sei.

Nach dem lnhalt des notariellen Vertrags seien
sie der Streithelferin gegenüber zur Freistellung
verpflichtet gewesen unabhängig davon, ob
dieser oder der ... - durch die unzureichende
Rückstellung ein Nachteil entstanden sei. Die
Beklagte würde ihnen für die Folgen der unzu-
reichenden Rückstellung aus den Grundsätzen
des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte haften,
da ihr bekannt gewesen sei, daß der von ihr zu
testierende Jahresabschluß Grundlage für den
mit der Streithelferin abzuschließenden Kauf-
vertrag gewesen sei. Die Beklagte habe deshalb
auch ihre Prüfungsarbeiten zeitlich auf den Ab-
schluß des notariellen Kaufuertrags abgestellt.
Die Beklagte trägt vor, es treffe nicht zu, daß sie
die Bilanz der... erstellt habe, sie habe lediglich
deren Bilanz testiert. lnsoweit könne ein Fehl-
verhalten, soweit ein solches ihr überhaupt vor-
zuwerfen sei, nicht für ein den Klägern entstan-
denen Schaden ursächlich sein, da diesen die
Bilanz erst lange nach Abschluß des notariellen
Kaufvertrags vom 12.11.1990 zugegangen sei.

Das Landgericht sei weiterhin zu Recht davon
ausgegangen, daß ein rechlmäßiges Alternativ-
verhalten dazu geführt hätte, daß die Streithel-
ferin den Kaufpreis enlsprechend gemindert
hätte. Dies ergebe sich im übrigen eindeutig aus
dem Schreiben der Streithelferin vom 9.1.1992,
in dem unter anderem ausgeführt worden sei,
daß die Kaufpreisfindung auf dem Vielfachen
des Jahresergebnisses beruht habe. Entspre-
chend führe die Streithelferin auch in ihrem vor
dem Landgericht S. anhängigen Rechtsstreit
gegen die hiesigen Kläger aus. ln diesem
Rechtsstreit mache die Streithelferin Schaden-
ersatz- bzw. Minderungsansprüche in einer
Höhe von 6 Mio. DM geltend.

Aus den Gründen:
Die Berufung der Kläger ist zulässig und auch
zum größten Teil begründet, da die Beklagte
gegenüber den Klägern dafür einzustehen hat,



daß die Kläger wegen der unzureichenden
Körperschaftssteue rrückstel I u n g von der Streit-
helferin in Anspruch genommen worden sind.

1. Zwischen den Parteien ist unstreitig, daß
in dem von der Beklagten testierten Jahres-
abschluß der ... zum 3].5.1990 die dort vor-
gesehene Körperschaftssteuerrückstellung
unzureichend war, weshalb auch der allein von
der Beklagten zu verantwortende Hinweis unter
Tz 56 in.ihrem Prüfbericht vom 5. 11.1990, wo-
nach die Steuerrückstellungen unter Berück-
sichtigung des voraussichtlichen Aufwands und
der Vorauszahlungen überschlägig ermittelt
worden seien, unzutreffend ist. Daß der Beklag-
ten bei einer pflichtgemäßen Wahrnehmung
ihrer Prüfungsaufgaben die unzureichende
Steuerrückstellung hätte verborgen bleiben
können, ist nicht ersichtlich.

Es ist somit festzustellen, daß die Beklagte ihren
Prüfungspflichten nicht hinreichend nachge-
kommen ist.

2. Soweit die Beklagte meint, für etwaige Scha-
denersatzansprüche wegen dieses Prüfungs-
versehens sei gemäß der Bestimmung des
$323 Abs. i HGB nur die,.. aktivlegitimiert, da
die Kläger in ihrer Funktion als Geschäftsführer
der... ihr den streitigen Prüfauftrag erteilt hätten,
steht dieser Umstand den klägerischen Scha-
denersatzansprüchen nicht entgegen.

Der Senat verkennt hierbei nicht, daß in der
Literatur überwiegend die Ansicht vertreten
wird, daB, wenn wie hier gem. SS316,267
Abs. 2 HGB eine Pflichtprüfung zu erfolgen
habe (vgl. zu der notwendigen Größenklasse
der.., den Jahresabschluß 1989/1990), ver-
tragliche Ansprüche Dritter selbst unter Be-
rücksichtigung der Grundsätze zum Vertrag
zugunsten Dritter ausgeschlossen seien.
Ob dem vom Grundsatz her zuzustimmen ist,
kann der Senat offenlassen, da zumindest näm-
I ich m it Kro pff (vg l. Geßl er/ H eferm eh l, AktG, S 1 68
Rn. 32)davon auszugehen ist, daß im Einzelfall
auch Dritte ln den Schutzbereich des Prüf-
auftrags miteinbezogen werden können.
Du rch d ie gesetzlichen Vorsch riften der gg 31 B ff.
HGB werden zum einen Art und Umfang der
Leistungspflicht des Abschlußprüfers und zum

anderen dessen Verantwortlichkeit (S323 HGB)
festgelegt. Aus letzterer Vorschrift läßt sich
jedoch nicht herleiten, daß die Parteien des Prüf-
vertrags dessen Schutzbereich nicht erweitern
können, da sie in ihrer zivilrechtlichen Gestal-
tung nur insoweit durch die genannten Vor-
schriften beschränkt sind, als eine Einschrän-
kung der Prüfungspflicht nicht vereinbart wer-
den kann (vgl. Budde/Sarx/Marquard, Bilanz-
kommentar,2. Auf\.,1990, HGB,$318 Rn. 16).

Vorliegend ist von einer solchen vertraglichen
Erweiterung der Schutzpflichten der Be-
klagten auf die Kläger auszugehen, da zeitlich
parallel mit dem von den Klägern in ihrer Funk-
tion als Geschäftsführer der . . . veranlaßten Prüf-
arbeiten die Beklagte aufgrund des von den
Klägern im eigenen Namen erteilten Auftrags
diese bei der beabsichtigten Veräußerung
ihrer Geschäftsanteile an die ... zu beraten
hatte.

Daß die Kläger ein unmittelbar eigenes wirt-
schaftliches lnteresse an einem zutreffend
testierten Jahresabschluß hatten, mußte den
Mitarbeitern der Beklagten aufgrund ihrer Funk-
tion als Berater der Kläger bewußt sein, da sich
aus den ihnen bekannten Kaufuertragsent-
würfen ergab, daß die ... auf der Vorlage eines
von der Beklagten testierten Jahresab-
schlusses zum 30.5.1990 bestand und daß
sie von den Klägern eine Garantie für die
Richtigkeit dieses Abschlusses verlangte.
Daß den Klägern und derStreithelferin zumZeil-
punkt des Abschlusses des notariellen Kaufuer=
trags der testierte Jahresabschluß noch nicht
vorlag, ist unerheblich, da sich aus den Vertrags-
entwürfen ergab, daß die Kläger auch für die
R ichti g keit des nach Vertragsabsch I u ß vorzu le-
genden Jah resabsch I usses ei nzustehen hätten.
Wie sich aus dem bereits erwähnten Schreiben
der Beklagten vom 23.10.1990 weiter ergibt,
hatte der mit der Beratung der Kläger befaßte
Mitarbeiter der Beklagten ... auch mit dem Pro-
kuristen der Beklagten ..., der bei der Beklagten
für die Prüfung des Jahresabschlusses mitver-
antwortlich war, im Zusammenhang mit den von
den Klägern gegenüber der zu erklärenden
Zusicherungen Rücksprache genommen.

Es ist somit festzustellen, daß die Beklagte bei
Durchführung ihres Prüfauftrags wußte' daß

die flaser persönlich von dem Prüfergebnis
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Gebrauch machen würden und daß hierbei
f ür sie persönlich die Richtigkeit des von der
Beklagten zu testierenden Jahresabschlus-
ses von entscheidender Bedeutung sein
würde.
Die Beklagte hat deshalb den Klägern gegen-
über dafür einzustehen, daß sie pflichtwidrig die
u nzu re i ch e n d e Kö rpe rschaftsste u e rrü ckste I I u n g
in dem von ihr zu prüfenden Jahresabschluß
nicht beanstandet hat.

il.

Entgegen der Ansicht der Beklagten ist wei-
terhin festzustellen, daß den Klägern aufgrund
d ieser Pf I ichtverletzu n g ei n Vermögensschaden
entstanden ist.

lll.

Soweit die Beklagte und das Landgericht der
Ansicht sind, daß den Klägern im Ergebnis
durch die Pflichtverletzung der Beklagten kein
Verm ögensnachtei I entstanden sei, da d i e Streit-
helferin für den Fall, daß der testierte Jahres-
abschluß die gebotene Korperschaftssteuer-
rückstellung aufgewiesen hätte, nur bereit ge-
wesen wäre, einen entsprechend geringeren
Kaufpreis zuzahlen, kann die Beklagte mit dem
Einwand des rechtmäßigen Alternatiwer-
haltens keinen Erfolg haben, da die insoweit
beweispflichtige Beklagle (vgl. hierzu zuletzt
BGH NJW 1997,166 f.) den notwendigen Nach-
weis nicht erbringen konnte.

Der Beklagten ist zwar dahingehend zu folgen,
daß bei der gebotenen Körperschaftssteuer-
rückstellung sich aus dem testierten Jahres-
abschluß ein geringerer Gewinn nach Steuern
hätte herleiten lassen und daß vor allem nach
den Bekundungen der Zeugen der von der . .. in
ihrem letzten Geschäftsjahr erzielte Gewinn
nach Steuern für die Käuferseite bei der Bemes-
sung des Kaufpreises entscheidend oder mil
entscheidend war. Es kann deshalb auch davon
ausgegangen werden, daß, wenn der Streithel-
ferin während i h rer Vertragsverhand I u ngen m it

den Klägern derGewinn nach Steuern unzutref-
fend hoch dargestellt worden wäre und dies
nach Vertragsschluß berichtigt worden wäre,
diese auf einer Kaufpreisreduzierung bestan-
den hätte.

Vorliegend ist es jedoch nicht möglich, eine
solche durch ein rechtmäßiges Alternatiwer-
halten der Beklagten ausgelösten Entwicklung
festzustellen, da zur Überzeugung des Senats
nicht feststeht, daß die Zeugen zum Zeitpunkt
der Kaufpreisfindung die Höhe des Gewinns
nach Steuern u nzutreffend ei n geschätzt hätten
und daß deshalb ein Anlaß bestanden hätte,
eine Berichtigung des ausgehandelten Kauf-
preises zu verlangen.

tv.

Nach alledem können die Kläger somit von der
Beklagten einen Betrag i.H.v. 44.713,- DM ver-
langen, da die Kläger aufgrund der Pflichtverlet-
zung der Beklagten in dieser Höhe die ... von
Steuerverbi nd I ich keiten f re izustel len hatten. Di e
Beklagten schulden den Klägern auch für
diesen Betrag die geltend gemachten Zinsen,
da davon auszugehen ist, daß die Kläger einen
Betrag in dieser Höhe zu entsprechenden
Zinsen auf dem Kapitalmarkt angelegt hätten
(vgl. hierzu BGH, BB 1992,232).

- Unternehmensberater
- Vermittlung von Steuerberatung
(OLG Düsseldort, Urt.v. 8.12.1994 - 13 U 1B/94)

Leitsatz:

Verpf lichtet sich ein Unternehmensbera-
ter zur Vermittlung von Steuerberatung
durch einen uon ihm zu beauflragenden
Steuerberater, dann ist derVertrag wegen
Verstoßes gegen $S5, t Nr. 1 StBerG,
S 1 34 BGB jedenfalls dann nichtig, wenn
das für den Untemehmensberater ver-
einbarte Entgelt auch das Honorar fiir
den Steuerberater enthält.

Ste u e rbe ratu ngsh o n o ra r



Aus den Gründen:
l.

Die Kläger schloß mit der Beklagten, einer Blu-
menhändlerin in den neuen Bundesländern,
zunächst den Vertrag vom26.2.1992. Vertrags-
gegenstand war die Beratung des Unterneh-
mers. Die Beratung erfolgte nach g 1 Abs.3 des
Vertrages durch ständige fernmündliche und
schriftliche Berätungsbereitschaft des Bera-
tungsunternehmers - Klägerin - während der
für die Zeit vom 26.2. bis 30.6.1992 vorgese-
henen Vertragsdauer sowie durch vier Tage
Beraterbesuche vor Ort. Für diese Leistung ver-
einbarten die Parteien ein Honorarvon 16.500
DM zuzüglich Mehrwertsteuer. ln der Folgezeit
gelang es der Klägerin, die Beklagte davon zu
überzeugen, daß nicht nur deren Unternehmen
der Beratung bedurfte, sondern auch der dort
tätige Ehemann der Beklagten und deren ge-
meinsamer Sohn.
lnfolge dessen wurde der Vertrag v.26.2.1992
durch drei neue Verträge v. 9.4.1992 ersetzt, die
jeweils mit der Beklagten, dem Ehemann und
dem Sohn geschlossen wurden. Neben der
Beratung des jeweiligen Unlernehmens ver-
sprach die Klägerin die Durchführung einer
betriebswirtschaftlichen Analyse, die Erarbei-
tung einer Unternehmenskonzeption und die
Durchführung einer betriebswirtschaftlichen
Analyse, die Erarbeitung einer Unternehmens-
konzeption und die Durchführung einer Unter-
nehmensplanung. Für diese auf den Zeitraum
vom I0.4. bis 25.5. .1992 begrenzte Tätigkeit ließ
sich die Klägerin von dem jeweiligen Vertrags-
partner ei ne Verg ütung von 1 5.000 DM netto ver-
sprechen. - Am 9.4.1992 unlerzeichneten die
Parteien schließlich einen weiteren Vertrag.
Nach dessen lnhalt schuldete die Klägerin
gegen eine Vergütung von 25.OOO DM netto
die Vermittlung von Steuerberatung sowie
Finanzierungsverhandlungen.

Aus den genannten Verträgen v.9.4.1992 be-
rühmt sich die Klägerin einer Gesamtforderung
von 79.800 DM. Diese Summe ist in folgende
Ei nzel beträge aufzugliedern
3 x 15.000 DM:

Unstreitig hat die Beklagte
in Teilbeträgen
geleistet, so daß noch
rechnerisch offen sind.

63.368 DM
16.432 DM

insgesamt:
zuzüglich 1 4 %o Meh rwertsteuer
insgesamt:

Die Klägerin verbucht die erbrachten Zah-
lungen auf die drei Rechnungen über jeweils
15.000 DM und stützt ihre Restforderung auf die
Rechnung über den Vertrag für die Vermittlung
von Steuerberatung und Finanzierungsver-
handlungen.

Das Landgericht hat der Klage bis auf einen
Betrag von 91,41 DM (Rückscheckgebühren)
stattgegeben und den entsprechenden Voll-
streckungsbescheid im übrigen aufrechter-
halten.

[.

Nach Auffassung des Senats steht der Klägerin
der Eeltend gemachte Anspruch nicht zu.

1. Elwaige Verbindlichkeiten der Beklagten sind
durch Zahluhg erloschen. Die Beklagte schul-
dete persönlich aus den Verträgen v. 9.4.1992
15.000 DM und weitere 25.000 DM zuzüglich
5.600 DM Mehrwertsteuer, insgesamt also
45.600 DM.

Darauf hat die Beklagte 63.368 DM gezahlt. Ent-
gegen der Auffassung der Klägerin kommt der
in $366 BGB enthaltene Gedanke nicht zur
Anwend u n g, wei I d ie Verbi ndl ich keiten des Ehe-
manns und des Sohns von der Beklagten nicht
zu erfüllen waren. Wenn die Zahlungen gleich-
wohl über das Konto der Beklagten abgewickelt
wurden, kann die Klägerin hieraus keine weiter-
gehenden Rechte herleiten. lm Zweifelsfall ist
davon auszugehen, daß die Beklagte in erster
Linie auf eigene Verbindlichkeiten geleistet hat.

2. Honoraransprüche aus dem Vertrag betref-
fend die Vermittlung von Steuerberatung
sowie die Unterstützung bei Finanzierungs-
verhandlungen scheitern überdies an S134
BGB i.V.m.55 StBerG oder an 59 StBGebV.

Soweit Si Nr. 1 des Vertrages dahin zu ver-
stehen ist, daß die Klägerin'Hilfeleistungen in
Steuersachen zu erbringen hatte, war sie hierzu
nicht befugt i.S.v. $2 StBerG. Sie gehört als
Unternehmensberaterin nicht zu dem Personen-
kreis der SS3 und 4 StBerG. Gemäß 55 Abs. 1

StBerG war ihr daher die Hilfeleistung in Steuer-

45.000 DM
25.000 DM
70.000 DM

9.BOO DM
79.800 DM.
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sachen untersagt. Dieses Verbot führt zur Nich-
tigkeit des Vertrages nach S 134 BGB (Palandt/
Heinrichs, Rdnr. 11 zu S 134 BGB unter Hinweis
auf OLG Kobtenz, 1991 ,431 ).Dieser Rechtsfolge
war sich die Klägerin offensichtlich bewußt.
Ohne Erfolg bediente sie sich indessen in gl
N r. 1 d es Vertrages der Besch rei b u n g i h rer Täti g-
keit als,,Vermittlung von Steuerberatung'l Denn
eine unzulässige Tätigkeit wird nicht da-
durch zulässig, daß eine nicht zur Hilfe-
leistung in Steuersachen befugte person
die Steuerberatung durch von ihr beauf-
tragte und bezahlte Steuerberater als Erfül-
lungsgehilfen ausübt (Geh re,Ste u erberatu n g s-
gesetz, $6 Rdnr: 5 unter Hinweis auf BGHZ gB,

s30).

Bei anderer; der Klägerin günstiger Auffassung
stünde dieser allenfalls ein Anspiuch auf
Verwendungsersatz in Höhe des an die
Steuerberater gezahlten Honorars zu. Denn
daß mit dem vereinbarten Honorar von 25.000
DM netto auch die Leistungen des von der
Klägeri n zu verm ittel nden Steuerberaters abge-
golten sein sollten, ergibt sich aus g3 Satz 2
des Vertrages. Dementsprechend hat die
Klägerin erstinstanzlich mit Schritsatz vom
8. 11. 1993 vorgetragen, auf ihre - der Klägerin -
Rechnung die in $ 1 Nr. 1 des Vertrages vorge-
sehenen Leistungen durch einen von ihr be-
auftragten Steuerberater erstellt zu haben. ln
einem solchen Fall hätte es jedoch der Vorlage
einer den Anforderungen aus S9 StBGebV
genügenden Rechnung bedurft. Diesem Erfor-
dern is gen ü gt d ie i n g 3 des Vertrages getroffene
Vergütungsvereinbarung in keiner Weise. Nach
dem lnhalt des Vertrages handelte es sich um
eine einmalige und auf einen Zeitraum von ca.
sechs Wochen begrenzte Tätigkeit, die einer
Pauschalvergütung nach 914 StBGebV nicht
zugänglich ist.

1. Verdeckte Sacheinlagen bei Kapitalgesell-
schaften führen zu Haftungsgefahren für Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.
Der Konkursverwalter fordert die noch ausste-
hende Bareinlage nach.

Nach einer Darstellung und kritischen Würdi-
gung des Tatbestandes und der zivil-strafrecht-
lichen Rechtsfolgen verdeckter Sacheinlagen
bewertet Lenz die bisher vorgeschlagenen Hei-
lungsmöglichkeiten. Die Neuerscheinung gibt
den Beratern und Betroffenen die Möglichkeit,
zyvischen den angebotenen Heilungsmöglich-
keiten den sinnvollen Weg zu wählen.

(Dr. Tobias Lenz, Die Heilung verdeckter Sach-
einlagen bei Kapitalgesellschaften, Heft 86 dei
Schriftenreihe,,Rechtsfragen der Handelsge-
sellschaften'l Verlag Dr. Otto Schmidt KG,
Köln, 1996, iB3 Seiten, DIN A5, DM 49,-,
rsBN 3-504-64638-1)

2. Herzig zeichnet als Herausgeber des Ban-
des 10 der Schriftenreihe ,,Steuerthemen im
Brennpu n kt" : Körperschaftsteuerg uthaben bei
grenzüberschreitenden Kooperationen. Es hat
sich gezeigt, daß Kooperationen mit dem Aus-
land auf gewichtige steuerliche Hemmnisse
stoßen, die sich insbesondere aus der fehlen-
den grenzüberschreitenden Anrechnung von
Körperschaftsteuer ergeben. Namhafte Fach-
leute aus der Beratungspraxis durchleuchten
die Problematik, erläutern die gegenwärtig be-
stehenden Entlastungsmaßnahmen und prä-
sentieren Gestaltungsüberlegungen, die auf
eine Verknüpfyng von Anteilen abzielen.

Herzi g (H rsg.) : Körperschaftsteuerg uthaben bei
grenzüberschreitenden Kooperationen; her-
ausgegeben im Auftrag des Fachinstitutes der
Steuerberater mit Beiträgen von Dr. Wilhelm
Haarmann, Prof. Dr. Norbert Herzig, Dr. J.p.
Müller-Dott, Dr. Otmar Thömmes. Verlag Dr. Otto
Schmidt KG, Köln, 1995, 114 Seiten, DIN AS,
59,50 DM; ISBN 3-504-25099-2.

Gl Hinweise
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Anwaltshaft ung / Fehlerhafte
ProzeBführung / Prozeßanwalt /
Verkehrsanwalt

Für eine fehlerhafte Prozeßführung ist der Ver-
kehrsanwall zwar neben dem Prozeßanwalt
g ru ndsätzl ich n icht verantwortl ich, er haftet aber
für Fehler und Versäumnisse, die ihm aus der
von ihm vermittelten Korrespondenz erkennbar
waren und auf deren Beseitigung er hätte hin-
wirken können.
(OLG Köln, Urt.v. 21. 1 0. 1993 - 7 U 47/93
- VersR 1994,1300)

Berufshaft un g / Beleh ru ngspf licht
über Fehler in den eigenen
Arbeiten /Auft ragsumfang /
Verantwortung f ür Gefälligkeits-
handeln

1. Auch der nicht umfassend beaufiragteArchi-
tekt ist im Rahmen desvon ihm übernommenen
Aufgabengebietes gehalten, seinen Auftrag-
geber gegebenenfalls auf die Möglichkeit eines
Anspruchs gegen ihn selbst hinzuweisen (Fort-
führung der Senalsurteile v. 4.10.1984, Vll ZR
342/83:BGHZ92,251 ,258 und v.26.9.1985 -
Vll ZR 50/84 : BauR 1986, 112, 113 f : ZfBR
1986,17).

2. Übernimmt eine Vertragspartner bei der
Vertragsausführung Aufgaben, die nach dem
Vertrag n icht gesch u ldet si nd, so hat er f ü r dabei
schuldhaft verursachte Schäden einzustehen.
(BGH, Urt.v. 11.1.1996 -Vll ZR 85/95)

Notarhaft ung /Aufklärungs-
pf liehten / Kapitalerhöhungsbe-
schluß / Bareinlageverpf I ichtung

Der Notar, dem bei der Beurkundung eines
Kapitalerhöhungsbeschlusses erklärt wird, die
neuen Einlagen seien bereits voll ,,eingezahlt'j
muß sich darüber vergewissern, daß die Betei-
ligten die Bedeutung dieses Begriffs im Zusam-

menlrang mit der Übernahme einer Bareinlage-
verpflichtung kennen; notfalls muß er sie dar-
über aufklären.
(BGH, tJrt.v. 16.11.1995 - IXZR 14/95)

Anmerkung:
Der BGH verpflichtet den Notar, dem Man-
danten deutlich zu machen, daß Bareinlage im
Wortsinne zu verstehen ist und nicht mit an-
deren Verrech nungsarten verwechselt werden
darf. Es empfiehlt sich formularmäßig einen
ausführlichen Passus Über eine Belehrung bei
der Kapitalerhöhung aufzunehmen.

(Heft 1-Z 1996)

Abschlußprüfung
- Dritthaftung
- und Steuerberatung, S319 HGB

Akteneinsicht
- Übersendung?
Arntspf lichtverletzung
- fur Erfüllungsgehilfen
- StB-Kosten
Anderkonto
- Verf ügung uber Gelder
- Verrechnung mit Gebührenforderung
Auskunftsvertrag
- Schaden: Grunderwerbsteuer
Eankrott
- mangelhafte Buchführu ng

Bauherrenmodell
- Schadenersatz, negatives lnteresse
Belehrurngspf licht d. Notars
- Beweislast
- Vorleistung, ungesicherte
Belehrungspf licht d. StB/WP
- Gewerbesteuerrücklage
- nach Notaranfrage?
- Rei nvestitionsrücklage
- ungefragte -: bei Notaranfrage: Rei nvestitionsrücklage: vollständige -
Berufshaftung
- Belehrung über Fehler

in den eigenen Arbeiten
Betrug
- Sicherheiten, vollwertige
Beweislast
- für rechtmäßiges Alternativverhalten

96, 136
96, 136

96, 176
96, 169

96,102

96,29
96, 106

96,42

96, 54

96,129

96, 81
96,117
96,81

96,117
96,81
96,3

96,183

96, 120

09
09

96,
96,

Stichwort- und
Ents ch e i d u n g sve rze i ch n i s

96, 7l
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BFH-Rechtsprechung
- Ersch ließungskosten als Werbun gskosten
- gewerblicher Grundstückshandel
Buchf ührung, mangelhafte
- Bankrott
Dritthaftung
-Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Bilanzerstellung: Prüfungsauftrag: Sachverständlgengutachten: Testamentserrichtu ng
:Testat

Eigentumswohnung
- Steuerberatungspraxis: Nutzungsänderung
Einspruch
- Fristversäumnis: WE-Äntrag
- Gewerbesteuermeßbescheid: Rückstellungsbildung
Einwand rechtmäßigen
Alternatiwerhaltens
- Beweislast
Entnahme
- durch Nutzungsänderung
Erfüllungsgehilfe
- des Notars: bei Grundbucheinsicht
Erlaß
- Steuerausweis, un berechti gter

$ 14 Abs.3 USIG
Ermessensentscheidung
- Schaden
Finanzgerichtsordnung
- Klageerhebung, $42 Abs. 2 Satz 1 FGO

Fortbildungsveranstaltung
- Werbungskosten
Fristenkontrolle
- Fristenkontrollbuch: Organisationsverschu lden,

Fristlöschung: namensgleiche Parteien
- Fristüberwachung durch RA
: bei Aktenvorlage: trotz EDV-Programm: Fristdiktat, Überprü{ung des -: Gerichtsferien

- Fristversäu m n is, unverschuldetes
: Beförderung d. Posi durch neuen

Mitarbeiter: Faxübermittlung: Fristberechnung: Krankheit: Telefonauskunft des Gerichts
: Untersch riftskontrol le

- Telefax: Weisung an Bürokraft
- U nterschriftskontrol le
Garantievertrag
- Steuerberatu n gsvertrag
Gefälligkeit
-Verantwortung fÜr -
verdeckte Gewinnausschüttung
- Schaden: Steuervorteile

Gl Aktuell
- Anlage E, Bestandskraft
- Erschließu ngskosten, nachträg liche
- gewerblicher Grundstückshandel
- Kinderbetreuun gskosten

Alleinerziehender
- Sch riftformerfordernis
-Vollmacht, Nachweis der -
GmbH
- Geschäftsführer: Steuerhaftung
Grundstückshandel
: ohne Modernisierungen?
Grundurteil
- Feststellungsurteil
Honoraranspruch d. StB
- Buchführung: Überprüfung und Korrektur
- Einforderbarkeit, $9 SIBGebV
: Gebührenvorschrift

- Gebührenvereinbarung, $ 4 StBGebV
: Auslegung d. -

- Pfändung d. -
- Zeitgebühr: Angaben, S 13 StBGebV: Darlegungslast
Honoraranspruch d.WP
- Nur Wirtschaftsprüfer: Steuerberaterleistung
- Steu e rberatergebü h re nverord n u n g

lnternationales Privatrecht
- Art. 3 Abs. 1 Satz 1 EG BGB
: US-WP-Gesellschaft

Kausalität
- Fehler des 2. StB

:WE-Antrag
- Zwischenpflichtwidrigkeit und Schaden
: beratu ngskonformes Verhalten

Klageerhebung
- beim FG, S47 Abs. 2 Satz 1 FGO

Klageverfahren
- Terminverlegung: Krankheit
Konkursverwalter
- Steuerhaftung, $34 AO

Konzernhaftung
- SIB-GmbH und EinzelPraxis
- US-WP-Gesellschaft
KostenerstattungsansPruch
- Umsatzsteuer d. Anwaltskosten
Kreditbetrug
- vollwertige Sicherheiten
Mitverschulden
- Gerichtskostenvorschuß, Zahlung d, -
Notar
- Belehrungspflichten: Altenteilsrecht: Darleg u ngs-Beweislast: Straßenverkeh rsf lächen: Verpfändung von Bundesanleihen: über Wirksamkeitserfordern isse: Wochenendgrundstück
- Grundbucheinsicht: durch Hilfsperson
- Vorleistungen, ungesicherte

96, 54
96,150

96,54

96, 96
96,71 , 176

96,41
96,39
96, 96

96,28
96, 28

96,28
96,54

96,150

96, 106
96,18
96,28

96,2

96,129

96,6

96, 102
96,6
96,6

96, 103

96,52

96,48

96,81

96,71

96,78

96,29

96,58

96,58

96,28

96,78

96,107
96,124

96,2,124
96,34

96,108
96,107

96,151
96, 87

96,42

96, 183

96,94
96,94

96,94
96,94
96,94

96,35
96, 151

96,107,124
96,145
96,152
96,87

96,92

96,47

96,100

96, 28

96,124

96,103

96,92

96,106

96,120

96,85

96,109
96, 109
96,22

96,139
96,139

96, 66

96, 29
96,109

IEI
96, 176
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Ordnungsgeld
- Betragsrahmen
- gegen Steuerberater
Pfändung
- Steuerberaterhonorar
Pf lichtteilergänzun gsanspruch
- d. Pflichtteilergänzu ngsanspruches
- Verjäh rungsu nterbrechu n g

Pkw
- Anschaffung d. Sozius
Prozeßbevollmächtigter
- Zustellung an neuen -
Prozeßvollmacht
- Originalvollmacht
Prüfungsauftrag
- Prüfungspflichten, S318 ff. HGB
- Schutzpflichten d. -
Reclitsanwalt
- Beratungspflichten: Vermächtnisanspruch, Sicherung des -: Versicheru ngsschutzklage
- Testamentserrichtung
- u nterlässene Vol lstreckun g
- Verkehrs-, Prozeßanwalt
Rechtsberatung / Rechtsbesorgung
- Vermächtnisanspruch: Sicherung des -
Regreßprozeß
- Parteierkläru ng oder RA-Schr:iftsatz?

Sachverständiger
- Dritthaftung: Arglist d. Auftraggebers
Schaden
- Behördenentscheidung, richtige -
- Ermessensentscheidung
- Kapitalanlage: Bauherrenmodell: negatives lnteresse
- konsol id ierte Schaden betrachtu ng: verdeclde GeWin nausschüttu ng
- vermeid bare Steuerbelastu ng: Grunderwerbsteuer
- vermeidbares Steuerberatu n gshonorar
- Steuervorteile: verdeckte Gewin nausschüttu ng
- Vertrauensschaden
- Zwei-Konten-Modell
Schätzung (S162 AO)
- Schätzungsbefugnis
Sittenwidrige Schädigung, $826 BGB
- rechtswidriges Versäum nisu rtei I

Sozietät
- Anschaffung d. Pkw
- Anwaltsnotar u. Wirtschaftsprüfer
- Unternehmereigenschaft d. EU

Steuerberater
- Vermögensverfall
Steuerberaterprüfung
- berufspraktische Vorbildu n g: RA-Tätigkeit
Steuerberatungsgesetz
-s5: Steuerberater als Erfullungsgehilfe

: Unternehmensberater
- $46 Abs. 3 Nr. 2: Vermögensverfall
Steuerberatungsvertrag
- Nichtigkeit, S 134 BGB: unerlaubte Steuerberatu n g

Steuerhaftung
- GmbH-Geschäftsführer: Steuerberaterversch u lden

Testat
-Vertrauen in -
Treuhänder
- Schweigepllicht
Umsatzsteuer
- Kostenfestsetzung
- Steuerausweis, unberechtigter $'14 Abs. 3
: Erlaß'

Unternehmenskauf
- Bilanztestat

Unterschrift
- Doppelname
- Kontrolle der -
Untreue, $266, 266a StGB
- vorenthalten von Arbeitsentgelt
- Notar-Anderkonto
- Regreß gg. GmbH-Geschäftsführer
- Strafzumessung
Verjährung
(S51 BRAO a.E, S51 b BRAO n.E)
- Verjährungsbeginn: Sicherung d. Vermächtnisanspruchs
-Werkvertrag
Veriährung (S68 StBerG, S51 a WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

u nd ü ber Verjährun gsvorschrift,
Seku ndäranspruch: Beginn des -

- gem.S852 Abs. 2, 639 Abs. 2 BGB
- Hemmung d. Verjährung,

S$852 Abs. 2, 639 Abs. 2 BGB
- Verjährungsbeginn: Folgeschäden: Rechtskraft d. Steuerbescheides: Wirtschaftsberatung: Zugang d. Steuerbescheides
- Verjährungshemmung
- Einspruchsverfahren

Vermögensverfall
- d. Steuerberaters
Verschwiegenheit
- d. Treuhänders
Versicherungsschutzklage
- Belehrung ü. Klagefrist, S 12, 3 VVG

Verzug
- des Steuerberaters
Vollmacht
- Nachweis d. -
Werkvertrag
- Anwendbarkeit d. S 51 b BRAO

Wiedereinsetzung
- Antrag: Begründung

96, 120
96, 120

96,103

96,124
96,124

96,'154

96, 28

96,'155
96,85
96,37
96,14

96,183

96, 155

96, 109

96,129
96,141

96,172

96,42
96,47

96,172
96, 141
96, 1 14

96,150

96,14

96,71
96,150

96, 71

96,54, 89

96,2

96,165
96,125,'165

96,125
96,125

96,180

96,54

96,180

96,28

96,96

96,103

96, 106
96,2

96,96

96, 1 18
96,87

96,124
96,124
96,124
96,124

96,155
96,55

96, 50
96,125

96, 125

96,125

96,54,89

96, 103

96,85

96,47

96,28

96, 55

96,71

96,71
96,71

96,41

96, 58
96, 58

96, 180 96, 80
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- Beschluß d. Gerichtes: Bindung, S318 ZPO
- FristwahrunS: beantragter Verlängeru ngszeitraum
- Glaubhaftmachung: Vorlage d. Fristen kontrollbuchs
- Nachweis d. RA über Absendung
WirtschaftsPrüfer
- US-Gesellschaft
Zustellung
- Gerichtskostenvorschuß, Zahlung d. -
- an neuen Prozeßbevollmächtigten
- an StB oder Mandanten
-Verzögerung d.-
Zwangsvollstreckun gsa uft ra g
- Einwand d. S826 BGB
- gegen RA
- rechtswidrigerTitel
Zwei-Konten-Modell
- Schaden?

96,92

96,114

BGH v. 10. 1 1. 1994 - lll ZR 50/94 96, 41: NJW 95,392
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